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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 möchte die Gemeinde Sierksdorf im Ortsteil 

Roge die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Feuerwehrgerä-

tehauses und eines Dorfgemeinschaftshauses innerhalb einer Gemeinbedarfsfläche schaf-

fen. Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens haben sich Änderungen an der Planung ergeben. 

Die Planung sieht aktuell eine Gemeinbedarfsfläche vor, in der neben der geplanten Feu-

erwehr auch ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen soll. Daher ist eine Anpassung der 

schalltechnischen Untersuchung erforderlich. 

Die in Aussicht genommene Fläche befindet sich an der östlichen Außengrenze des Orts-

teils Roge südlich der Neustädter Straße (Kreisstraße K61). Nordöstlich des Plangeltungs-

bereichs liegt ein Wohnhaus im Außenbereich. Im Osten und Süden befinden sich landwirt-

schaftliche Flächen. Westlich liegt der Ortsteil Roge mit Wohnbebauung. Der Plangeltungs-

bereich wird von der Neustädter Straße erschlossen. 

Mit der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden schall-

schutzrechtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu beurteilen und mögliche Konflikte dar-

zustellen. Auf Ebene der Bauleitplanung sind grundsätzlich folgende Aufgaben zu bearbei-

ten: 

• Schutz der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen aus dem Betrieb der geplanten 

Feuerwehr (Gewerbelärm); 

• Schutz der der Nachbarschaft vor Geräuschimmissionen aus der Nutzung des geplan-

ten Dorfgemeinschaftshauses (Freizeitlärm); 

• Schutz der Nachbarschaft vor Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen durch den B-Plan-

induzierten Zusatzverkehr. 

Der Schutz des Plangeltungsbereichs vor Verkehrslärm ist hier nicht erforderlich, da keine 

schutzbedürftige Nutzung vorgesehen ist. 

Die Ermittlung und Beurteilungen erfolgen nach DIN 18005, Teil 1 [7] einschließlich der im 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 [8] genannten schalltechnischen Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung. Für die Beurteilung des Verkehrslärms auf öffentlichen Verkehrs-

wegen werden ergänzend die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV [5]) herangezogen. 

Zur Beurteilung des Gewerbelärms verweist die aktuelle Fassung der DIN 18005, Teil 1 auf 

die TA Lärm, die im Rahmen des nachgeordneten Baugenehmigungsverfahrens maßge-

bend ist. Hierfür erfolgt eine detaillierte Prognose des regelmäßigen Betriebes der Feuer-

wehr. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes 
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Sachverständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogen werden, 

ohne dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten. 

Zur Beurteilung des Freizeitlärms des geplanten Dorfgemeinschaftshauses verweist die ak-

tuelle Fassung der DIN 18005, Teil 1 [7] auf die jeweilige Länderrichtlinie, daher wird im 

vorliegenden Fall die zur Beurteilung des Freizeitlärms heranzuziehende Freizeitlärm-

Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein [11] verwendet. 

2. Örtliche Situation 

Der Plangeltungsbereich liegt an der östlichen Außengrenze des Ortsteils Roge südlich der 

Neustädter Straße von der auch die Erschließung erfolgt. Der Plangeltungsbereich wird als 

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Feuerwehrgerätehaus“ ausgewiesen. In-
nerhalb des Plangeltungsbereichs ist keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Die nächstgelegene schutzbedürftige Nutzung befindet sich in folgenden Bereichen: 

• Wohnbebauung nordöstlich des Plangeltungsbereichs (Immissionsort IO 01): Für die-

sen Bereich liegt weder ein rechtskräftiger Bebauungsplan noch ist dieser Bereich im 

Flächennutzungsplan ausgewiesen [23]. Dieser Bereich befindet sich im Außenbe-

reich. Aufgrund der örtlichen Situation wird daher von einem Schutzanspruch ausge-

gangen, der mit einem Mischgebiet (MI) vergleichbar ist. 

• Wohnbebauung westlich des Plangeltungsbereichs (Immissionsort IO 02 und IO 03): 

Dieser Bereich befindet sich innerhalb des Bebauungsplans Nr. 4 und ist als reines 

Wohngebiet (WR) ausgewiesen [22].  

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind den Plänen der Anlage A 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Immissionsorte 

 

3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1. Schalltechnische Anforderungen in der Bauleitplanung 

3.1.1. Allgemeines 

Die Berücksichtigung der Belange des Schallschutzes erfolgt nach den Kriterien der DIN 

18005 Teil 1 [7] in Verbindung mit dem Beiblatt 1 [8] unter Beachtung folgender Gesichts-

punkte: 

Sp 1 2 3 4

Ze
Immissions-

orte
Adresse Einstufung

Anzahl der 
Geschosse

1 IO 01 Neustädter Straße 86 MI 2
2 IO 02 Neustädter Straße 9 WR 1
3 IO 03 Schöne Aussicht 6 WR 2
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• Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Bauleitplanung die Belange des Umweltschutzes 

zu berücksichtigen. 

• Nach § 50 BImSchG ist die Flächenzuordnung so vorzunehmen, dass schädliche Um-

welteinwirkungen unter anderem auf die ausschließlich oder überwiegend dem Woh-

nen dienenden Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 

Die Orientierungswerte nach [8] stellen aus der Sicht des Schallschutzes im Städtebau er-

wünschte Zielwerte dar. Sie dienen lediglich als Anhalt, so dass von ihnen sowohl nach 

oben (bei Überwiegen anderer Belange) als auch nach unten abgewichen werden kann. 

Konkreter wird im Beiblatt 1 zur DIN 18005/1 in diesem Zusammenhang ausgeführt: „In 
vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 

abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich 

durch andere geeignete Maßnahmen (z.B. durch geeignete Gebäudeanordnung und 

Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen (insbesondere für Schlafräume) 

vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.“ 

Über den Abwägungsspielraum gibt es keine Regelungen. Zur Beurteilung des Verkehrs-

lärms kann man hilfsweise als Obergrenze die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BIm-

SchV [5] heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass die 16. BImSchV recht-

lich insoweit nicht strittig ist. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, In-

dustrie und Gewerbe, Freizeitlärm) sollen gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 wegen der 

unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Geräuschquel-

len jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden. 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung zu betrachtenden Nutzungsarten legt Beiblatt 1 

zur DIN 18005 Teil 1 die in Tabelle 2 zusammengefassten Orientierungswerte für Beurtei-

lungspegel aus Verkehrs- und Gewerbelärm fest. Beurteilungszeiträume sind die 16 Stun-

den zwischen 6 und 22 Uhr tags sowie die 8 Stunden von 22 bis 6 Uhr nachts. 

Gewerbliche Anlagen sind gemäß Abschnitt 7.5 der DIN 18005, Teil 1 nach den Vorgaben 

der TA Lärm zu beurteilen (vgl. Abschnitt 3.2). 
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Tabelle 2: Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 [8] 

Nutzungsart 

Orientierungswert nach [8] 

tags nachts 

 Verkehr a) Anlagen b) 

dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 

 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärm-

schutzverordnung [5] 

 
Nr. 

 
Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete und urbane Gebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

3.1.2. Möglichkeiten zur Vermeidung von Konflikten 

Um bereits in der Phase der Bauleitplanung sicherzustellen, dass auch bei enger Nachbar-

schaft von gewerblicher Nutzung, Verkehrswegen und Wohnen die Belange des Schall-

schutzes betreffende Konflikte vermieden werden, stehen verschiedene planerische Instru-

mente zur Verfügung.  

Von besonderer Bedeutung sind: 

• die Gliederung von Baugebieten nach in unterschiedlichem Maße schutzbedürftigen 

Nutzungen, 

• aktive Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzwände und -wälle; 

• Emissionsbeschränkungen für Gewerbeflächen durch Festsetzung maximal zulässiger 

flächenbezogener immissionswirksamer Schallleistungspegel als Emissionskontingen-

tierung „nach der Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen 

und Eigenschaften“ im Sinne von § 1, (4), Satz 1, Ziffer 2 BauNVO sowie eines ent-

sprechenden Nachweisverfahrens, 
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• Maßnahmen der Grundrissgestaltung und der Anordnung von Baukörpern derart, dass 

dem ständigen Aufenthalt von Personen dienende Räume zu den lärmabgewandten 

Gebäudeseiten hin orientiert werden, 

• Vorzugsweise Anordnung der Außenwohnbereiche im Schutz der Gebäude, 

• ersatzweise passiver Schallschutz an den Gebäuden über den maßgeblichen Außen-

lärmpegel nach DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, Teil 1 und Teil 2 [9] [10]. 

Nicht Gegenstand von Festsetzungen im Bebauungsplan sind – unter Beachtung des Ge-

botes der planerischen Zurückhaltung – Regelungen im Detail, wenn zum Schutz der Nach-

barschaft vor Lärmeinwirkungen erforderliche konkrete Maßnahmen in Form von Auflagen 

im Baugenehmigungsverfahren durchsetzbar sind. 

3.2. Gewerbelärm 

Nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG [1] sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen so 

zu errichten und zu betreiben, dass 

• schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche verhindert werden, die nach dem 

Stand der Technik zur Lärmminderung vermeidbar sind, und 

• nach dem Stand der Technik zur Lärmminderung unvermeidbare schädliche Umwelt-

einwirkungen durch Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Der Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BIm-

SchG) ist nach TA Lärm „ ... sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung1 am maßgeblichen 

Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht überschreitet.“ Die Immissionsrichtwerte sind 

in der Tabelle 4 aufgeführt.  

Die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und Einrichtungen ergibt sich aus den 

Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flä-

chen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die keine Fest-

setzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu be-

urteilen. 

 

 

 

 

 

 
1 Die Gesamtbelastung wird gemäß TA Lärm als Summe aus Vor- und Zusatzbelastung definiert. Die Vorbelastung ist nach 

Nummer 2.4 TA Lärm „die Belastung eines Ortes mit Geräuschimmissionen von allen Anlagen, für die diese Technische 
Anleitung gilt, ohne den Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage.“ Letzterer stellt die Zusatzbelastung dar.“ 
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Tabelle 4: Immissionsrichtwerte (IRW) nach Nummer 6 TA Lärm [6] 

Bauliche 
Nutzung 

Üblicher Betrieb Seltene Ereignisse (a) 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Beurteilungspe-
gel 

Kurzzeitige Ge-
räuschspitzen 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

dB(A) 

Gewerbegebiete (GE)  65 50 95 70 70 55 95 70 

Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65 70 55 90 65 

Kern- (MK), Dorf- (MD) und 
Mischgebiete (MI) 60 45 90 65 70 55 90 65 

Allgemeine Wohngebiete 
(WA) und Kleinsiedlungsge-
biete (WS) 

55 40 85 60 70 55 90 65 

Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55 70 55 90 65 

Kurgebiete, bei Krankenhäu-
sern und Pflegeanstalten (KU) 45 35 75 55 70 55 90 65 

(a) im Sinne von Nummer 7.2, TA Lärm „ ... an nicht mehr als an zehn Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres und nicht 
an mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden ...“ 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beschreiben Außenwerte, die in 0,5 m Abstand vor 

der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzwür-

digen Raumes einzuhalten sind. 

Es gelten die in Tabelle 5 aufgeführten Beurteilungszeiten. Die erhöhte Störwirkung von 

Geräuschen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit wird für Einwirkungsorte in 

allgemeinen und reinen Wohngebieten, in Kleinsiedlungsgebieten sowie in Kurgebieten und 

bei Krankenhäusern und Pflegeanstalten durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zum Mitte-

lungspegel berücksichtigt, soweit dies zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf auch bei einer Überschreitung der 

Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht ver-

sagt werden, wenn der von der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den 

Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von 

der zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte nach 

Nummer 6 am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet („Rele-
vanzkriterium“). 

Unbeschadet der Regelung im vorhergehenden Absatz soll für die zu beurteilende Anlage 

die Genehmigung wegen einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 

aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, wenn dauerhaft sichergestellt 

ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. 
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Tabelle 5: Beurteilungszeiten nach Nummer 6, TA Lärm [6] 

Beurteilungszeitraum 

werktags sonn- und feiertags 

Tag Nacht (a) Tag Nacht (a) 

gesamt Ruhezeit  gesamt Ruhezeit  

 6 bis 7 Uhr 22 bis 6 Uhr  6 bis 9 Uhr 22 bis 6 Uhr 

6 bis 22 Uhr — (lauteste 6 bis 22 Uhr 13 bis 15 Uhr (lauteste 

 20 bis 22 Uhr Stunde)  20 bis 22 Uhr Stunde) 
(a) Nummer 6.4, TA Lärm führt dazu aus: „Die Nachtzeit kann bis zu einer Stunde hinausgeschoben oder vorverlegt wer-

den, soweit dies wegen der besonderen örtlichen oder wegen zwingender betrieblicher Verhältnisse unter Berücksich-
tigung des Schutzes vor schädlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist. Eine achtstündige Nachtruhe der Nachbar-
schaft im Einwirkungsbereich der Anlage ist sicherzustellen.“ 

 

Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand 

bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen entsprechend Nummer 7.4 der TA Lärm „ 
... durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, sofern 

• sie den Beurteilungspegel der vorhandenen Verkehrsgeräusche für den Tag oder die 

Nacht um mindestens 3 dB(A) erhöhen, 

• keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und 

• die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung [5] erstmals oder wei-

tergehend überschritten werden.“ 

Die Beurteilung des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen orientiert sich an 

der 16. BImSchV, in der die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) zugrunde ge-

legt wird. Die Beurteilungszeit nachts umfasst gemäß 16. BImSchV abweichend von der TA 

Lärm den vollen Nachtabschnitt von 8 Stunden (22 – 6 Uhr). 

3.3. Freizeitlärm 

Zur Beurteilung der von Freizeitanlagen verursachten Geräusche ist die Freizeitlärmrichtli-

nie des Landes Schleswig-Holstein [11] heranzuziehen, die für die Ermittlung der Beurtei-

lungspegel auf die TA Lärm und auf die 18. BImSchV verweist. 

Für die vor Lärmimmissionen zu schützenden Nutzungen in der Umgebung legt die Frei-

zeitlärm-Richtlinie Immissionsrichtwerte „außen“ fest, die in der Tabelle 6 zusammenge-

stellt sind. Dabei sind die ebenfalls aufgeführten Beurteilungszeiträume und Beurteilungs-

zeiten zu berücksichtigen. 

Gemäß der Häufigkeit der Nutzungen wird in der Freizeitlärm-Richtlinie nach Ereignissen 

üblicher Häufigkeit und seltenen Ereignissen unterschieden: Besondere Ereignisse und 

Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an höchstens 18 Tagen eines Kalenderjahres 

und in diesem Rahmen möglichst auch nicht an mehr als zwei aufeinander folgenden Wo-

chenenden auftreten. 
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Von Bedeutung für die Beurteilung der Geräusche von Freizeitanlagen ist die Schutzbe-

dürftigkeit der Nutzungen in den diesen Anlagen benachbarten Gebieten. Bei der Zuord-

nung der für die Beurteilung maßgebenden Immissionsrichtwerte zu den Gebieten im Ein-

wirkungsbereich der Anlage ist grundsätzlich vom Bebauungsplan auszugehen. Existiert 

kein rechtskräftiger Bebauungsplan, so ist die tatsächliche bauliche Nutzung zugrunde zu 

legen; eine voraussehbare Änderung der baulichen Nutzung ist zu berücksichtigen. 

Liegen aufgrund baulicher Entwicklungen in der Vergangenheit Wohngebiete und Freizeit-

anlagen eng zusammen, kann eine besondere Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme 

bestehen. Sofern an störenden Anlagen alle verhältnismäßigen Emissionsminderungsmaß-

nahmen durchgeführt sind, kann die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme dazu füh-

ren, dass die Bewohnerinnen und Bewohner mehr an Geräuschen hinnehmen müssen als 

die Bewohnerinnen und Bewohner von gleichartig genutzten Gebieten, die fernab derartiger 

Anlagen liegen. Die im Einzelfall noch hinzunehmende Geräuscheinwirkung hängt von der 

Schutzbedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner des Gebietes und den tatsächlich 

nicht weiter zu vermindernden Geräuschemissionen ab. Die zu duldenden Geräuschimmis-

sionen sollen die Immissionsrichtwerte unterschreiten, die für die Gebietsart mit dem nächst 

niedrigerem Schutzanspruch gelten. 

Technische Schutzmaßnahmen und zeitliche Beschränkungen können ganz oder teilweise 

entbehrlich sein, wenn der Betreiber der Anlage nachweislich verpflichtet wird, den Benut-

zerinnen und Benutzern ein geräuscharmes Verhalten vorzuschreiben, und wenn er die 

Einhaltung seiner Vorschriften überwacht und Verstöße abstellt. 
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Tabelle 6: Immissionsrichtwerte „außen“ gemäß Freizeitlärm-Richtlinie  

Nutzung Pegelart 

Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Ereignisse mit üblicher Häufigkeit seltene Ereignisse 1) 

tags 

nachts4) tags nachts4) werktags 
a. R. 2) 

werktags  
i. R. 3); 

sonn- und 
feiertags 

2)3) 
ganztägig 

Kurgebiet (KU) 

Immissions-
richtwert 45 45 35 70 55 

Spitzenpegel 75 75 55 90 65 

Reines Wohnge-
biet (WR) 

Immissions-
richtwert 50 45 35 70 55 

Spitzenpegel 80 75 55 90 65 

Allgemeines 
Wohngebiet 
(WA) 

Immissions-
richtwert 55 50 40 70 55 

Spitzenpegel 85 80 60 90 65 

Mischgebiet (MI) 

Immissions-
richtwert 60 55 45 70 55 

Spitzenpegel 90 85 65 90 65 

Gewerbegebiet 
(GE) 

Immissions-
richtwert 65 60 50 70 55 

Spitzenpegel 95 90 70 90 65 
1) Ereignisse und Veranstaltungen gelten dann als selten, wenn sie an höchstens 18 Tagen oder Nächten eines 

Kalenderjahres und in diesem Rahmen an nicht mehr als zwei aufeinander folgenden Wochenenden auftreten. 
2) Tagesabschnitt außerhalb der Ruhezeiten:  
 an Werktagen: 8 – 20 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen: 9 – 13 Uhr und 15 – 20 Uhr 
 Beurteilungszeit an Werktagen 12 h, an Sonn- und Feiertagen 9 h 
3) Tagesabschnitt innerhalb der Ruhezeiten: 
 an Werktagen: 6 – 8 Uhr und 20 – 22 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen: 7 – 9 Uhr, 13 – 15 Uhr und 20 – 22 Uhr 
 Beurteilungszeit jeweils 2 h 
4) Nachtabschnitt: 
 an Werktagen: 22 – 6 Uhr 
 an Sonn- und Feiertagen: 22 – 7 Uhr 
 Beurteilungszeit 1 h (ungünstigste volle Stunde) 

 

Den Freizeitanlagen sind folgende bei bestimmungsgemäßer Nutzung auftretende Geräu-

sche zuzurechnen: 

1. Geräusche von Nebenanlagen (z.B. Lautsprecher, Lüftungsanlagen); 

2. Geräusche von Benutzerinnen und Benutzern und Zuschauerinnen und Zuschauern; 

3. Geräusche von zur Anlage gehörenden Parkplätzen; 

4. Verkehrslärm auf Straßen, der eindeutig durch den Betrieb der Anlage bestimmt wird 

und nicht dem allgemeinen Straßenverkehr zuzuordnen ist. 
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Enthält das zu beurteilende Geräusch Impulse und/oder auffällige Pegeländerungen, ist 

dem Mittelungspegel ein Impulszuschlag zuzurechnen. Für die von Freizeitanlagen hervor-

gerufenen Geräusche (z.B. auch für Musik) ist im Allgemeinen ein Impulszuschlag erforder-

lich. 

Wenn sich aus dem Geräusch von Freizeitanlagen ein Einzelton heraushebt, ist ein Tonzu-

schlag von 3 dB(A) oder 6 dB(A) hinzuzurechnen. Der Zuschlag von 6 dB(A) ist nur bei 

besonderer Auffälligkeit des Tons zu wählen. 

Wegen der erhöhten Belästigung beim Mithören unerwünschter Informationen ist je nach 

Auffälligkeit ein Informationszuschlag von 3 dB(A) oder 6 dB(A) zu berücksichtigen. Der 

Zuschlag von 6 dB(A) ist nur bei besonders hohem Informationsgehalt (z.B. laute und gut 

verständliche Lautsprecherdurchsagen, deutlich hörbare Musikwiedergaben) zu wählen. 

Der Gesamtzuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit ist so zu wählen, dass er auf ma-

ximal 6 dB(A) begrenzt bleibt. 

4. Gewerbelärm 

4.1. Exemplarischer Betrieb im Plangeltungsbereich, Feuer-
wehrgerätehaus 

Im Plangeltungsbereich ist ein Feuerwehrgerätehaus geplant. Die Betriebsbeschreibung für 

den maßgeblichen Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr beschreibt einen mittleren Spitzentag 

gemäß TA Lärm. Im vorliegenden Fall ist dies ein Wochentag, an dem ein regelmäßiger 

Übungsbetrieb in den Abendstunden stattfindet. Die entsprechenden Eingangsdaten basie-

ren auf Angaben der Freiwilligen Feuerwehr [25]. 

Gegenwärtig findet der normale Übungsbetrieb einmal pro Woche in den Abendstunden 

statt. Die eigentlichen geräuschvollen Vorgänge (Geräteeinsatz im Freien) finden dabei zwi-

schen 19:30 und 21:30 Uhr statt. Es werden 20 Pkw-Anfahrten im Tageszeitraum außerhalb 

der Ruhezeiten berücksichtigt. Diese verlassen vor 22:00 Uhr wieder das Betriebsgrund-

stück. 

Im Rahmen der Übung sollen 2 Einsatzfahrzeuge aus der Halle auf den Hofbereich vor dem 

Gerätehaus gefahren werden. Nach Aussagen der Freiwilligen Feuerwehr ist die maßgeb-

liche Lärmquelle durch das Laufen der Lkw-Motoren gegeben, durch welche Pumpen und 

ähnliches angetrieben werden. Es werden 2 Lkw-Motoren berücksichtigt, die insgesamt 2 

Stunden durchgängig laufen, davon 1,5 Stunden innerhalb der Ruhezeiten. 

Weiterhin werden auf dem Übungsplatz Kommunikationsgeräusche durch Zurufe der Aus-

bilder und Gespräche unter den Teilnehmenden berücksichtigt. Hierfür werden plausible 

Annahmen auf der sicheren Seite getroffen. 

• für 2 Ausbilder wird von lauten Anweisungen in etwa 10 Minuten je Stunde ausgegan-

gen („Rufen laut“); 
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• über die gesamte Ausbildungszeit werden durchgehend 20 sprechende Teilnehmer 

zugrunde gelegt („Sprechen sehr laut“). 

Zur sicheren Seite wird davon ausgegangen, dass an einem Übungstag, tags außerhalb 

der Ruhezeiten, Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr anwesend sind (An-/Abfahrten mit 

dem eigenen Pkw), um die Einsatzwagen zum TÜV, zur Wartung oder zur Reparatur zu 

fahren. Es wird von insgesamt je 2 Pkw-Zu- und Abfahrten ausgegangen. In diesem Zu-

sammenhang werden 2 weitere An- und Abfahrten der Einsatzfahrzeuge in Ansatz ge-

bracht.  

Größere Übungseinheiten werden an anderen Standorten außerhalb des Betriebsgeländes 

durchgeführt. 

Auf dem Dach des Feuerwehrhauses wird exemplarisch eine Anlage zur Absaugung der 

Abgase angesetzt. Für die Absauganlage wird eine Betriebsdauer von ca. 2 Stunden tags 

angesetzt. Davon wird 1,5 Stunden innerhalb der Ruhezeiten berücksichtigt. 

Weiterhin werden die Beurteilungspegel bei Einsätzen innerhalb der Ruhezeiten (zur siche-

ren Seite zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr) und im Nachtzeitraum aufgezeigt. Gemäß der 

Aussage der Freiwilligen Feuerwehr besteht der Einsatz versicherungstechnisch von der 

Ankunft der Kameraden mit den Pkw bis einschließlich der Wiedervorbereitung des Fahr-

zeuges auf den nächsten Einsatz nach der Rückkehr im Feuerwehrgerätehaus. Somit sind 

die Zu- und Abfahrten der Pkw der Mitglieder sowie die Abfahrten und Rückkehr der Ein-

satzfahrzeuge Inhalt des Einsatzes zur Gefahrenabwehr, gemäß Abschnitt 7.1 TA Lärm. 

Für den Einsatzfall im Tageszeitraum werden nach Aussage der Freiwilligen Feuerwehr 

15 Pkw- Zu- und Abfahrten der Einsatzkräfte und 2 Abfahrten der Einsatzfahrzeuge berück-

sichtigt. Nach dem Einsatz fahren die Kammeraden wieder auf das Betriebsgrundstück, 

parken die Einsatzfahrzeuge in der Fahrzeughalle und verlassen anschließend mit ihren 

eigenen Pkw das Grundstück. Für die Betriebsdauer der Absauganlage wird dabei von 15 

Minuten ausgegangen. 

Für einen Einsatzfall in der lautesten Nachstunde wird davon ausgegangen, dass lediglich 

die Abfahrten der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Zufahrten der Feuerwehrleute zu be-

rücksichtigen sind, da ein Einsatz in der Regel länger als 1 volle Stunde andauert und daher 

die Vorgänge bei der Rückkehr von Einsatz gegenüber der Ausfahrt nicht maßgebend sind. 

Für die Betriebsdauer der Absauganlage werden ebenfalls 15 Minuten angesetzt. 

Auf eine Darstellung der Auswirkungen der Geräuschimmissionen bei einer Verwendung 

des Martinshorns auf dem Betriebsgrundstück zum Erhalt des Wegerechts nach § 38 StVO 

[4] wird verzichtet, da die vorhandene Bebauung in einem solchen Fall nicht anders betrof-

fen wäre, als wenn auf der öffentlichen Straße ein Polizei-, Rettungs- oder Feuerwehrfahr-

zeug mit eingeschaltetem Einsatzhorn vorbeifahren würde. 

Die Belastungsansätze sind der Anlage A 2.1 zu entnehmen. 
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4.2. Emissionen 

Die maßgeblichen Emissionsquellen auf dem Betriebsgrundstück sind gegeben durch: 

• Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück; 

• Stellplatzgeräusche (Türenschlagen, Motorstarten, etc.); 

• Motorengeräusche der Lkw zum Betrieb der Anlagen (Hydraulik, Pumpen, etc.); 

• laute Kommunikationsgeräusche auf dem Übungsplatz; 

• haustechnische Anlage. 

Alle weiteren Quellen sind gegenüber den oben genannten nicht pegelbestimmend und 

werden daher vernachlässigt. 

Die Ermittlung der Emissionen der Pkw-Fahrten orientiert sich aufgrund aktueller Vorgaben 

seitens des LfU an den Werten der RLS-19 [12]. Dabei wird eine Geschwindigkeit von 

30 km/h zugrunde gelegt. Für die Fahrwege der Pkw zu den Stellplätzen der Feuerwache 

wird von einer Oberfläche aus Betonsteinpflaster (Fugen > 3 mm) ausgegangen.  

Für die Fahrten der Löschfahrzeuge und die Rangiergeräusche auf dem Grundstück wird 

ein aktueller Bericht der Hessischen Landesanstalt für Umwelt [14] herangezogen. Für ei-

nen Vorgang pro Stunde und eine Wegstrecke von 1 m wird dementsprechend von einem 

Schallleistungs-Beurteilungspegel von 63 dB(A) ausgegangen. Für Rangierfahrten wird ge-

mäß [14] ein Schallleistungspegel angesetzt, der um 5 dB(A) oberhalb des Fahrgeräusches 

von Lkw auf Betriebsgeländen liegt.  

Der Auslegung der TA Lärm entsprechend sind Kraftfahrzeugfahrten den Betriebsgeräu-

schen zuzurechnen, sobald bzw. solange sich eine Fahrzeugachse auf dem Betriebsge-

lände befindet. Demgemäß werden die Fahrstrecken zur sicheren Seite bis ca. zur Mitte 

der Straße noch der Anlage zugerechnet.  

Die Ermittlung der Geräusche durch die Pkw-Stellplätze erfolgt gemäß der aktuellen Fas-

sung der Parkplatzlärmstudie [13]. Bei der Quellenmodellierung wurde für die geplanten 

Pkw-Stellplätze das getrennte Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 verwendet. Der Parkplatz-

suchverkehr und der Durchfahranteil zwischen den Teilflächen sind gesondert in Form vom 

Linienquellen zu erfassen. Für die Stellplatzgeräusche der Lkw wird ebenfalls das getrennte 

Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie herangezogen, da die Fahrstre-

cken gesondert berücksichtigt werden. 

Für die Motorengeräusche (Leerlaufgeräusche Motor unter Last) der Einsatzfahrzeuge 

während einer Übung auf dem Betriebsgrundstück wird der um 5 dB(A) erhöhte Schallleis-

tungspegel einer Untersuchung des Hessischen Landesamtes für Umwelt für Lkw-Motoren 

im Leerlauf von 94 dB(A) in Ansatz gebracht. Insgesamt ergibt sich somit für die Motoren-

geräusche während der Übung ein Schallleistungspegel von 102 dB(A). 

Hinsichtlich der Kommunikationsgeräusche auf dem Übungsplatz wird für die Ausbilder von 

lautem Rufen (90 dB(A) und für die Teilnehmer von sehr lautem Sprechen (75 dB(A)) ge-

mäß der VDI-Richtlinie 3770 [20] ausgegangen.  
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Eine detaillierte Planung hinsichtlich der Lage, Ausführung und Betriebszeiten der haus-

technischen Anlagen ist noch nicht bekannt. Daher wird exemplarisch eine Absauganlage 

auf dem Dach des Feuerwehrhauses berücksichtigt. Es wird ein exemplarischer Schallleis-

tungspegel von 75 dB(A) für den Betrieb der Absauganlage. Bei der haustechnischen An-

lage wird unterstellt, dass sie keine ton- und/oder impulshaltigen Geräusche erzeugt (Stand 

der Technik).  

Die Belastungen sind in der Anlage A 2.1 zusammengestellt. Die Schallleistungspegel und 

die sich ergebenden Schallleistungs-Beurteilungspegel sind in den Anlagen A 2.3 bis A 2.4 

aufgeführt. Dort finden sich auch die verwendeten Basis-Oktavspektren. Die Lage der Quel-

len kann den Plänen der Anlage A 1 entnommen werden. 

4.3. Immissionen 

4.3.1. Allgemeines zur Schallausbreitungsrechnung Gewerbe 

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [21] 

auf Grundlage des in der TA Lärm [6] beschriebenen Verfahrens. Die in die Modellrechnung 

eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen und Immissionsorte 

sind aus der Anlage A 1 ersichtlich.  

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

• die Abschirmwirkung von vorhandenen und geplanten Gebäuden sowie Reflexionen 

an den Gebäudeseiten (Höhen nach Ortsbesichtigung [27] geschätzt); 

• Quellenhöhen gemäß Abschnitt 4.3.2; 

• Immissionsorthöhen gemäß Abschnitt 4.3.3. 

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereichs ist gemäß Ortsbesichtigung aus 

schalltechnischer Sicht weitgehend eben, so dass mit einem ebenen Geländemodell ge-

rechnet wurde.  

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven, die Bodendämpfung wurde ge-

mäß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [17] ermittelt, da 

nur der A-bewertete Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse und der Schall kein 

reiner Ton ist.  

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 

begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-

urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 

Teil 2 [17] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von 

Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. 

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Berücksichti-

gung der meteorologischen Korrektur verzichtet. 



Seite  16 

Proj.Nr.: 21080.02 

Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 20 der Gemeinde 

Sierksdorf OT Roge – Anpassung Stand Juni 2023 – 

 

21080.02 bericht.docx 16. Juni 2023 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 16. Juni 2023 

4.3.2. Quellenmodellierung 

Die Parkvorgänge der Pkw und der Feuerwehrfahrzeuge sowie Rangiervorgänge der Ein-

satzfahrzeuge, die Kommunikationsgeräusche und die Übungsfläche werden als Flächen-

schallquellen berücksichtigt. Die Fahrgeräusche der Pkw und Feuerwehrfahrzeuge werden 

als Linienquellen und die Absauganlage als Punktquellen digitalisiert. Die Lage der Quellen 

kann der Anlage A 1.1 entnommen werden. 

Die Emissionshöhen betragen: 

• Pkw-Fahrwege: 0,5 m über Gelände; 

• Pkw Parken:  0,5 m über Gelände; 

• Einsatzfahrzeuge Fahren / Rangieren: 1,0 m über Gelände; 

• Übungsfläche Feuerwehr: 1,0 m über Gelände; 

• Kommunikationsfläche Feuerwehr: 1,6 m über Gelände; 

• Absauganlage:    1,0 m über Dach. 

4.3.3. Immissionsorte 

Die Berechnungen erfolgen für die in dem Lageplan der Anlage A 1.1 verzeichneten Immis-

sionsorte. Die Immissionsorthöhen für das Erdgeschoss wurden entsprechend den Infor-

mationen aus der Ortsbesichtigung abgeschätzt. Für jedes weitere Geschoss werden je-

weils 2,8 m berücksichtigt. 

4.3.4. Beurteilungspegel 

4.3.4.1. Freiwillige Feuerwehr im Regelfall (Übungsbetrieb) 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Gewerbelärm des geplanten Feuerwehrge-

rätehauses erfolgte im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Prognose der Geräu-

schimmissionen nach 3.2.1 TA Lärm (Prüfung im Regelfall) in Verbindung mit Nr. 6 TA Lärm 

für den regulären und zeitlich beschränkten Betrieb (Übungsbetrieb) der Freiwilligen Feu-

erwehr Roge. Im regulären Betrieb ist eine Nachtnutzung nicht vorgesehen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes 

Sachverständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogen werden, 

ohne dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten. 

Für den regulären Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Roge auf der geplanten Gemeinbe-

darfsfläche kann nach der Regelfallprüfung der TA Lärm festgestellt werden, dass die Be-

urteilungspegel unterhalb der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte liegen. 

Die Ergebnisse für die Bestandsbebauung sind in der Tabelle 7 zusammengestellt. Teilpe-

gelanalysen für den Tageszeitraum finden sich in der Anlage A 3.1. 
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Tabelle 7 Beurteilungspegel aus dem regulären Betrieb der Feuerwehr ohne Einsatz 

 

4.3.4.2. Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall 

Für die Einsätze erfolgte ebenfalls eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen, jedoch in Anlehnung an 3.2.2 TA Lärm (Prüfung im Sonderfall), da die 

Durchführung von Einsätzen zur Kernaufgabe einer Feuerwehr gehört und diverse Kriterien 

in Bezug auf die besondere Standortbindung dafür sprechen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm explizit ausgeschlossen, so dass die Immissi-

onsrichtwerte grundsätzlich keinen Grenzwertcharakter darstellen. Auch die TA Lärm sieht 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte vor, soweit es zu Abwehr von Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zu Abwehr eines betrieblichen Notstandes erfor-

derlich ist. Im Rahmen der in Anlehnung an die nach 3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonder-

fallprüfung zeigt sich ebenfalls, dass auch bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Roge, 

die nicht zwingend unter die Ausnahmesituation für Notsituationen nach 7.1 TA Lärm fallen, 

die Auswirkungen der Freiwilligen Feuerwehr Roge auf die umliegenden schutzbedürftigen 

Nutzungen als zumutbar anzusehen sind. 

Die Ergebnisse für die Bestandsbebauung sind in der Tabelle 8 zusammengestellt. Teilpe-

gelanalysen für den Tages- und Nachtzeitraum finden sich in Anlage A 3.2. 

Im Einsatzfall der Freiwilligen Feuerwehr sind im Tageszeitraum Beurteilungspegel zu er-

warten, die unterhalb der jeweils geltenden Immissionsrichte der TA Lärm liegen. Im Nacht-

zeitraum liegen die Beurteilungspegel überwiegend unterhalb der jeweils geltenden Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm. Am Immissionsort IO 02.1 ist ein Beurteilungspegel zu ver-

zeichnen, der 1 dB(A) oberhalb des Immissionsrichtwerts für reine Wohngebiete von 

35 dB(A) nachts liegt. 

Sp 1 2 3 4 5

tags nachts

1 IO 01.1 MI 60 45  EG
2 IO 01.2 MI 60 45  EG
3 IO 01.2 MI 60 45  1.OG
4 IO 02.1 WR 50 35  EG
5 IO 02.2 WR 50 35  EG
6 IO 03 WR 50 35  EG
7 IO 03 WR 50 35  1.OG

dB(A) dB(A)

Prognose-Planfall 
(Übung 

Feuerwehr)

Beurteilungspegel 

Ze

Immissionsort

Nr. Gebiet

Immissions-       
richtwert Ge-       

schoss
tags

48
47
47

6

47
46
47
50
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Tabelle 8 Beurteilungspegel aus Betrieb der Feuerwehr im Einsatzfall 

 

4.3.5. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der Spitzenpegelkriterien gemäß TA Lärm [6] zu prüfen, wurden die er-

forderlichen Mindestabstände abgeschätzt, die zur Einhaltung der maximal zulässigen Spit-

zenpegel erforderlich sind. Abschirmungen wurden nicht berücksichtigt.  

Folgende maßgebende Vorgänge sind von Interesse: 

• Beschleunigte Lkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt; 

• Pkw-Stellplatzlärm (Türen-/Kofferraumschließen); 

• Schreien laut; 

• Beschleunigte Pkw-Abfahrt bzw. -Vorbeifahrt. 

Alle weiteren Quellen haben niedrigere Schallleistungspegel und/oder sind von den Immis-

sionsorten hinreichend weit entfernt, so dass sie bzgl. der Spitzenpegel vernachlässigt wer-

den können. Die erforderlichen Mindestabstände zur Einhaltung des zulässigen Spitzenpe-

gels sind in der Tabelle 9 zusammengestellt.  

Unter Berücksichtigung des Betriebs der Freiwilligen Feuerwehr ohne Einsatz sind die Ab-

stände zu allen benachbarten Nutzungen größer als die erforderlichen Mindestabstände 

zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm. 

Für die Einsatzfall auftretenden Geräuschimmissionen werden die Mindestabstände gemäß 

TA Lärm ausschließlich im Nachtzeitraum zum Teil unterschritten. Hier gilt ebenfalls, dass 

Anforderungen der TA Lärm keinen Grenzwertcharakter darstellen und Überschreitungen 

des Spitzenpegels an der benachbarten schutzbedürftigen Bebauung als zumutbar anzu-

sehen sind. Dies gilt ebenfalls im Rahmen einer Betrachtung in Anlehnung an die nach 

3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonderfallprüfung. 

Sofern die Überschreitungen auf Geräuschimmissionen zurückzuführen sind, die aufgrund 

der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines 

betrieblichen Notstandes erfolgten, ist auch gemäß TA Lärm eine Beurteilung des Spitzen-

pegels nicht zulässig. 

Sp 1 2 3 4 5 6 7

tags nachts tags nachts

1 IO 01.1 MI 60 45  EG 31 40

2 IO 01.2 MI 60 45  EG 30 39
3 IO 01.2 MI 60 45  1.OG 31 40
4 IO 02.1 WR 50 35  EG 34 36
5 IO 02.2 WR 50 35  EG 32 35
6 IO 03 WR 50 35  EG 30 32
7 IO 03 WR 50 35  1.OG 30 32

Beurteilungspegel 

dB(A)

Ze
Feuwehr Einsatz

Immissionsort

Nr. Gebiet

Immissions-       
richtwert Ge-        

schoss
dB(A)
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Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm explizit ausgeschlossen, so dass die Mindest-

abstände des Spitzenpegelkriteriums grundsätzlich keinen Grenzwertcharakter darstellen. 

Tabelle 9: Mindestabstand zur Einhaltung der maximal zulässigen Spitzenpegel 

Vorgang 

Schall-
leis-

tungs-
pegel  

[dB(A)] 

Mindestabstand [m] 

MI 1) WR1) 

tags nachts tags nachts  

Beschleunigte Lkw-Ab-
fahrt 104,5 4) < 1 36  6 79  

Beschleunigte Pkw-Ab-
fahrt 92,5 4) < 1 9  < 1 29  

Schreien laut 108 2) 2 46 5) 10 112 5) 

Türen-/ Kofferraum-
schließen 99,5 3) < 1 21  2 50  

1) Zulässiger Spitzenpegel (WR): 80 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts; (MI): 90 dB(A) tags, 65 dB(A) nachts;  
2) Gemäß VDI 3770 [20]; 
3) Gemäß Parkplatzlärmstudie [13]; 
4) Gemäß Studie Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie [15]; 
5) Keine Vorgänge nachts. 
 

4.4. Qualität der Prognose 

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendeten Ansätze liegen auf der siche-

ren Seite. Hinsichtlich der Betriebszeiten und der Belastungen wurden konservative An-

sätze verwendet, so dass eine Überschreitung der im Rahmen der vorliegenden Untersu-

chung ermittelten Beurteilungspegel mit einiger Sicherheit nicht zu erwarten ist. 

Angaben über die Standardabweichungen für die Quellgrößen finden sich in den Tabellen 

der Anlage A 2.2.8. Die Angabe einer Standardabweichung für die angesetzten Quellgrö-

ßen kann an dieser Stelle jedoch lediglich der Orientierung dienen und beschreibt die zu 

erwartende Streuung der Pegelwerte. 

An den nächstgelegenen, maßgebenden Immissionsorten beträgt die zu erwartende Stan-

dardabweichung etwa 2 bis 3 dB(A). 

(Anmerkung: Die angeführten Standardabweichungen dienen nur als Anhaltswerte zur Ein-

schätzung der Qualität der Prognose. Belastbare Aussagen über die statistische Pegelver-

teilung sind nur dann möglich, wenn bei der Prognose für die Belastungen und die Schall-

leistungen von Mittelwerten ausgegangen wird. Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurden jedoch die Ansätze zur sicheren Seite hin getroffen und liegen gegenüber den Mit-

telwerten deutlich höher.) 
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5. Freizeitlärm 

5.1. Allgemeines 

Südlich des geplanten Feuerwehrgerätehauses soll ein Dorfgemeinschaftshaus ange-

schlossen werden. Hier sollen neben Sitzungen der Gemeinde und Durchführungen von 

Wahlen unterschiedliche Feierlichkeiten (Empfänge, Hochzeiten, Geburtstage) stattfinden. 

Derzeit liegen noch keine konkreten Nutzungsplanungen vor. Daher wird eine exemplari-

sche Nutzung berücksichtigt. 

Für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses ist der maßgebende Lastfall werktags in-

nerhalb der abendlichen Ruhezeiten zwischen 20:00 und 22:00 Uhr und im Nachtzeitraum 

in der lautesten Nachtstunde gegeben. Wenn für den maßgeblichen Lastfall eine Verträg-

lichkeit besteht, ist für den übrigen Betrieb gleichfalls davon auszugehen, dass den Vorga-

ben der Freizeitlärm-Richtlinie [10] entsprochen wird. 

Für den regelmäßigen Betrieb (an mehr als 18 Tagen im Jahr erreicht) werden zum einen 

Belastungen aus einem voll ausgelasteten Sitzungstag der Gemeinde oder Spieleabend 

und zum anderen ein Veranstaltungstag (Empfang, Hochzeit, Geburtstag) jeweils im 

Abend- und Nachtzeitraum berücksichtigt. 

5.2. Betrachtete Lastfälle 

Für die Lastfälle wurden daher folgende unterschiedliche Nutzungsszenarien zugrunde ge-

legt: 

• Lastfall 1 (Gemeindesitzung): 

Für den Zeitraum werktags innerhalb der abendlichen Ruhezeiten (20:00 bis 

22:00 Uhr) wurde eine durchgängige Nutzung während einer Gemeindesitzung ange-

setzt. Dieser Lastfall stellt somit auch eine durchgängige Nutzung außerhalb der Ru-

hezeiten werktags und sonn- und feiertags dar. Zudem wurde die Nutzung im Nacht-

zeitraum berücksichtigt. 

Für die Teilnehmer stehen insgesamt 48 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die Stellplätze 

werden über die Neustädter Straße angefahren. Dabei ist mit etwa 96 Pkw-Bewegun-

gen innerhalb der Ruhezeit zu rechnen. Da die Gemeindesitzungen in der Regel vor 

22:00 Uhr beendet sind, wird innerhalb des Nachtzeitraums von 22:00 bis 06:00 Uhr 

mit bis zu 5 Abfahrten in der lautesten Nachtstunde gerechnet. 

Während der Gemeindesitzung wird von 6 Personen/Rauchern ausgegangen, die sich 

vor den Eingängen im Nordwesten und Südosten unterhalten. 

• Lastfall 2 (Veranstaltungsnutzung): 

Für diese Nutzung wird der Tageszeitraum innerhalb der Ruhezeiten und der Nacht-

zeitraum berücksichtigt. 
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Diese Veranstaltungen können teilweise bis in die frühen Morgenstunden überdauern. 

Es wird im Tageszeitraum innerhalb der Ruhezeiten davon ausgegangen, dass 

48 Pkw-Zufahrten und 42 Pkw-Abfahrten stattfinden. Es wird im Nachtzeitraum zwi-

schen 22:00 und 06:00 Uhr davon ausgegangen, dass bis zu 6 Pkw in der lautesten 

Nachtstunde abfahrend das Gelände verlassen. 

Neben dem Eingangsbereich im Südosten wird der Eingangsbereich nordwestlich des 

Gebäudes während dieser Veranstaltung ebenfalls genutzt. Dabei ist von jeweils bis 

zu 10 Personen auszugehen, die sich in beiden Bereichen aufhalten und unterhalten. 

Für den geräuschintensiven Betrieb des Veranstaltungsaals wird die Nutzung während 

des Tageszeitraums und für die volle lauteste Nachtstunde zwischen 22:00 und 06:00 

Uhr angesetzt. Die Schallabstrahlung erfolgt über die Glastüren an der Nordwest- und 

Südwestfassade des Dorfgemeinschaftshauses. Von dem nach Südosten ausgerich-

teten Eingang sowie des Eingangs im Nordwesten sind aufgrund der Architektur im 

Inneren des Dorfgemeinschaftshauses keine beurteilungsrelevanten Schallabstrahlun-

gen zu erwarten. 

Die Belastungen der Lastfälle sind in Anlage A 4.1 dargestellt. 

5.3. Emissionsansätze 

Für die Kommunikationsgeräusche auf den beiden Außenbereichen des Dorfgemein-

schaftshauses werden die Ansätze der VDI 3770 für Gartenlokale und Freisitzflächen [20] 

herangezogen. Dabei wird davon ausgegangen, dass in den Außenbereichen jeweils 50 % 

der anwesenden Gäste gleichzeitig sprechen (70 dB(A) für „sprechen gehoben“ zzgl. eines 

personenabhängigen Impulszuschlages). Für die Außenbereiche werden jeweils 10 Perso-

nen, die während der Nutzungszeit durchgängig anwesend sind, angesetzt. 

Zur Berücksichtigung einer ggf. vorhandenen maßgebenden Schallabstrahlung des Gebäu-

des im Bereich des Veranstaltungsraums erfolgt die Berechnung für die Schallabstrahlun-

gen gemäß VDI 2571 [19]. 

Berücksichtigt werden dabei die maßgebenden Bauteile (Glastüren). Bei massiven Bautei-

len (Wände) ist aufgrund der höheren Bauschalldämm-Maße davon auszugehen, dass 

diese Bauteile die Geräusche aus dem Inneren des Veranstaltungsraums nicht übertragen 

und damit keine Schallabstrahlung zu berücksichtigen ist. 

Voruntersuchungen haben ergeben, dass im Tagesabschnitt (06:00 bis 22:00 Uhr) die Tü-

ren des Veranstaltungsraums, die sich an der Südwestfassade befinden, nicht mehr als 

10 % der Zeit (Kippstellung) zu öffnen sind. Die Türen, die an der Südwestfassade liegen, 

sind grundsätzlich geschlossen angesetzt. Im Nachtzeitraum sind die Türen, die nach Nord-

westen und Südwesten ausgerichtet sind, als grundsätzlich geschlossen angesetzt. Für die 

Schalldämmung der Glastüren im Nordwesten und Südwesten wird im Folgenden ein re-

sultierendes Schalldämm-Maß von 32 dB in Ansatz gebracht. 

Für die Nutzung bei Veranstaltungen und großen Feiern wird ein Rauminnenpegel von 

LI = 85 dB(A) zzgl. der Zuschläge für Ton-, Informations-, und Impulshaltigkeit von 6 dB(A), 
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die die erhöhte Lästigkeit durch unerwünschtes Mithören und / oder auffällige Einzeltöne 

sowie auffällige Impulsspitzen berücksichtigen, angesetzt. 

Die Ermittlung der Emissionen der Pkw-Fahrten orientiert sich aufgrund aktueller Vorgaben 

seitens des LfU an den Werten der RLS-19 [12]. Dabei wird eine Geschwindigkeit von 

30 km/h zugrunde gelegt. Für die Fahrwege der Pkw zu den Stellplätzen der Feuerwache 

wird von einer Oberfläche aus Betonsteinpflaster (Fugen > 3 mm) ausgegangen.  

Die Ermittlung der Geräusche durch die Pkw-Stellplätze erfolgt gemäß der aktuellen Fas-

sung der Parkplatzlärmstudie [13]. Bei der Quellenmodellierung wurde für die geplanten 

Pkw-Stellplätze das getrennte Verfahren nach Abschnitt 8.2.2 verwendet. Der Parkplatz-

suchverkehr und der Durchfahranteil zwischen den Teilflächen sind gesondert in Form vom 

Linienquellen zu erfassen. Für die Stellplatzgeräusche der Lkw wird ebenfalls das getrennte 

Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie herangezogen, da die Fahrstre-

cken gesondert berücksichtigt werden. Für die Privatveranstaltung wird gemäß Parkplatz-

lärmstudie die Parkplatzart für Diskotheken angesetzt.  

Die Belastungen sind in der Anlage A 4.1 zusammengestellt. Die Schallleistungspegel und 

die sich ergebenden Schallleistungs-Beurteilungspegel sind in den Anlagen A 4.3 und A 4.4 

aufgeführt. Die Lage der Quellen kann der Anlage A 1.2 entnommen werden. 

5.4. Immissionen 

5.4.1. Allgemeines zur Schallausbreitung  

Die Berechnung der Schallausbreitung erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms CadnaA [21] 

auf Grundlage der Freizeitlärm-Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein [11]. Die in die 

Modellrechnung eingehenden örtlichen Gegebenheiten sowie die Lage der Lärmquellen 

sind aus der Anlage A 1.2 ersichtlich. 

Im Ausbreitungsmodell werden berücksichtigt: 

• Die Abschirmwirkung sowie Reflexionen an den vorhandenen Gebäuden (Höhen nach 

Ortsbesichtigung [27] geschätzt) wurde berücksichtigt. 

• Die Quellhöhe beträgt: 

o Stellplätze:     0,5 m über Gelände; 

o Kommunikation:    1,6 m über Gelände; 

o Abstrahlung Fassaden mit Glastür:  0,0 bis 2,4 m über Gelände. 

• Immissionsorthöhen gemäß Abschnitt 4.3.3. 

Das maßgebende Umfeld des Plangeltungsbereichs ist aus schalltechnischer Sicht weitge-

hend eben, so dass mit einem ebenen Geländemodell gerechnet wurde. 

Die Berechnung der Dämpfungsterme erfolgte in Oktaven, die Bodendämpfung wurde ge-

mäß dem alternativen Verfahren aus Abschnitt 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [17] ermittelt, da 
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nur der A-bewertete Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse und der Schall kein 

reiner Ton ist.  

Die Formeln zur Berechnung der Schallausbreitung gelten für eine die Schallausbreitung 

begünstigende Wettersituation („Mitwindausbreitungssituation“). Zur Berechnung des Be-

urteilungspegels ist gemäß TA Lärm eine meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613 

Teil 2 [17] zu berücksichtigen. Diese Korrektur beinhaltet die Häufigkeit des Auftretens von 

Mitwindsituationen, so dass der Beurteilungspegel einen Langzeitmittelungspegel darstellt. 

Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde zur sicheren Seite auf die Berücksichti-

gung der meteorologischen Korrektur verzichtet. 

5.4.2. Beurteilungspegel 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus Freizeitlärm der Gemeindesitzung und der 

Veranstaltungsnutzung des Dorfgemeinschaftshauses wurden die Beurteilungspegel tags 

und nachts (lauteste Stunde nachts) an den maßgebenden Immissionsorten außerhalb des 

Plangeltungsbereichs getrennt ermittelt. 

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 7 zusammengestellt. Teilpegelanalysen für den Tages- 

und Nachtzeitraum finden sich in der Anlage A 5. 

Folgende Ergebnisse sind festzuhalten: 

• Lastfall 1, Gemeindesitzung: 

An allen Immissionsorten wird der jeweils geltende Immissionsrichtwert innerhalb der Ru-

hezeiten und nachts sicher eingehalten. 

Wenn für den maßgeblichen Lastfall eine Verträglichkeit besteht, ist für den übrigen Betrieb 

gleichfalls davon auszugehen, dass den Vorgaben der Freizeitlärm-Richtlinie entsprochen 

wird. 

Tabelle 10: Beurteilungspegel aus Freizeitlärm 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tags nachts tags nachts

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

1 IO 01.1  EG MI 60 55 45 33 32 35 35

2 IO 01.2  EG MI 60 55 45 32 31 34 34

3 IO 01.2  1.OG MI 60 55 45 33 32 35 35

4 IO 02.1  EG WR 50 45 35 27 23 30 29

5 IO 02.2  EG WR 50 45 35 34 23 43 38

6 IO 03  EG WR 50 45 35 32 21 41 35

7 IO 03  1.OG WR 50 45 35 33 22 43 36

Ze

Immissionsort 
tags a.d. R. 
(werktags 
8-20 Uhr) 

tags i.d. R. 
(werktags 

6-8 Uhr und 
20-22 Uhr)

Immissionsrichtwert Beurteilungspegel

nachts

Lastfall 1: 
(Gemeindesitzung)

Lastfall 2:
Privatveranstaltung

(Hochzeiten etc.)

a.d.R: außerhalb der Ruhezeiten
i.d.R: innerhalb der Ruhezeiten

Bezeich-
nung

Ge-
schoss

Gebiet
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• Lastfall 2, Privatveranstaltung (Hochzeit, Geburtstage oder Empfänge): 

Der jeweils geltende Immissionsrichtwert wird im Tageszeitraum innerhalb der Ruhezeiten 

für alle Immissionsorte sicher eingehalten. 

Im Nachtzeitraum ergeben sich für den Immissionsort IO 02.2 und IO 03 Beurteilungspegel 

von bis zu 38 dB(A). Somit wird der geltende Immissionsrichtwert für reine Wohngebiete 

von 35 dB(A) nachts überschritten. Von Seiten der Gemeinde wird vorgegeben, dass diese 

Art der Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses an nicht mehr als 18 Tagen im Jahr stattfin-

det, sodass diese als seltenes Ereignis gemäß Freizeitlärmrichtlinie betrachtet werden kön-

nen. Der geltende Immissionsrichtwert für seltene Ereignisse von 70 dB(A) tags und 

55 dB(A) nachts wird somit an allen Immissionsorten sicher eingehalten. 

5.5. Spitzenpegel 

Um die Einhaltung der zulässigen Spitzenpegel zu prüfen, wurden die erforderlichen Min-

destabstände abgeschätzt. Abschirmungen wurden zur sicheren Seite nicht berücksichtigt. 

Die erforderlichen Mindestabstände sind in der Tabelle 11 zusammengestellt. 

Die maßgeblichen Spitzenpegel sind durch Pkw-Fahrten, Stellplatzgeräusche (Türenschlie-

ßen, Kofferraumdeckelschlagen) und Kommunikationsgeräusche im Außenbereich gege-

ben.  

Im vorliegenden Fall sind im Tageszeitraum die Abstände tags zu den maßgebenden Im-

missionsorten größer als die erforderlichen Mindestabstände. 

Im Nachtzeitraum werden die Mindestabstände zu den Immissionsorten im Westen durch 

laute Schreie vom Außenbereich im Nordwesten des Gemeinschaftshauses unterschritten. 

Die Schreie, die vom südöstlichen Außenbereich stammen, werden durch das eigene Ge-

bäude nach Nordwesten abgeschirmt. Von Seiten des Betreibers ist daher sicherzustellen, 

dass von den Besuchern vom nordwestlichen Außenbereich keine lauten Schreie ausge-

hen, um den Schutz vor Spitzenpegeln sicherzustellen. Bei Umsetzung dieser Maßnahme 

ist eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums nicht zu erwarten. 
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Tabelle 11: Erforderliche Mindestabstände zur Einhaltung der maximal zulässigen  

Spitzenpegel tags gemäß Freizeitlärm-Richtlinie 

Vorgang 
Schallleistungs-

pegel LWA  

[dB(A)] 

Erforderlicher Mindestab-
stand MI 1) [m] 

Erforderlicher Mindestab-
stand WR 1) [m] 

tags 
a.d.R.2) 

tags 
i.d.R. 3) 

nachts 
tags 

a.d.R.2 
tags 

i.d.R. 3) 
nachts 

Beschleunigte Pkw-
Abfahrt 92,5 5) < 1 < 1 9  < 1 3 17 

Türen-/ Kofferraum-
schließen 99,5 5) < 1 < 1 21 < 1 11 34 

Lauter Schrei 108 4) 2 5 46 10 18 112 
1) Immissionsrichtwert für Spitzenpegel: (WR): 80 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeiten, 75 dB(A) tags innerhalb der Ruhe-

zeiten und 55 dB(A) nachts; (MI): 90 dB(A) tags außerhalb der Ruhezeiten, 85 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeiten und 
65 dB(A) nachts; 

2) außerhalb der Ruhezeiten tags; 
3) innerhalb der Ruhezeiten tags; 
4) Gemäß VDI 3770; 
5) gemäß Parkplatzlärmstudie; 
6) nachts kein Vorgang. 

6. Auswirkungen aus B-Plan-induziertem Verkehr 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quelle wird die Neustädter Straße berücksichtigt. Inner-

halb des Plangeltungsbereichs ist keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Über die Neustädter Straße wird der Ortsteil Roge erschlossen. Derzeit wird davon ausge-

gangen, dass fast kein Durchgangsverkehr auf dieser Straße zu erwarten ist, da diese 

Straße ausschließlich zur Erschließung des Ortsteils dient. Die Verbindungsstraßen nach 

Neustadt i. H. sowie der Bundesautobahn A 1 befinden sich außerorts, daher wird darauf 

verzichtet, die Grundbelastung der Neustädter Straße zu ermitteln. Aufgrund der Erschlie-

ßung wird allerdings für die Neustädter Straße die Auswirkung des B-Plan-induzierten Zu-

satzverkehrs geprüft. 

Der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr verändert sich vom Prognose-Nullfall zum Prognose-

Planfall nicht beurteilungsrelevant, da sich das bestehende Feuerwehrgerätehaus westlich 

des Plangeltungsbereichs im Ortskern von Roge befindet und lediglich seinen Standort an 

den Ortsrand von Roge verlagert. Da sich durch die Veränderungen des Fahrwegs von der 

Feuerwehr und des Dorfgemeinschaftshauses nur geringe Änderungen auf der Neustädter 

Straße ergeben, sind keine Zunahmen des Verkehrs zu erwarten und eine detaillierte Un-

tersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlichen Straßen nicht erforder-

lich. 
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7. Vorschläge für Begründung und Festsetzungen 

7.1. Begründung 

a) Allgemeines 

Die Gemeinde Sierksdorf beabsichtigt im Ortsteil Roge mit der Aufstellung des Bebauungs-

plans Nr. 20 die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Gemeinbedarfsfläche mit 

der Zweckbestimmung „Feuerwehrgerätehaus und Dorfgemeinschaftshaus“ zu schaffen. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens haben sich Änderungen an der Planung ergeben. 

Die Planung sieht aktuell eine Gemeinbedarfsfläche vor, in der neben der geplanten Feu-

erwehr auch ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen soll. Daher ist eine Anpassung der 

schalltechnischen Untersuchung erforderlich. 

Die in Aussicht genommene Fläche liegt an der östlichen Außengrenze des Ortsteils Roge 

südlich der Neustädter Straße von der auch die Erschließung erfolgt. Innerhalb des Plan-

geltungsbereichs ist keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die zu erwartenden schallschutz-

rechtlichen Auswirkungen für das Vorhaben aufgezeigt und die Auswirkungen des B-Plan-

induzierten Zusatzverkehrs untersucht. 

Für den Verkehrslärm kann sich gemäß DIN 18005, Teil 1 „Schallschutz im Städtebau“ die 
Beurteilung auf öffentlichen Verkehrswegen an den Kriterien der 16. BImSchV („Verkehrs-
lärmschutzverordnung“) orientieren. 

In der DIN 18005, Teil 1 wird für die Beurteilung von gewerblichen Anlagen auf die TA Lärm 

verwiesen. Dementsprechend werden die Geräuschimmissionen aus Gewerbelärm auf 

Grundlage der TA Lärm beurteilt. Gemäß TA Lärm ist die Gesamtbelastung aller gewerbli-

chen Anlagen zu berücksichtigen. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm zwar explizit ausgeschlossen, in Ermangelung 

einer anderen geeigneten Beurteilungsgrundlage kann die TA Lärm jedoch als antizipiertes 

Sachverständigengutachten für einen orientierenden Vergleich herangezogen werden, 

ohne dass die Immissionsrichtwerte hierbei rechtlich bindende Wirkung entfalten. 

Für die Beurteilung des Freizeitlärms verweist die DIN 18005, Teil 1 auf die jeweilige Län-

derrichtlinie, daher wird im vorliegenden Fall die zur Beurteilung heranzuziehende Freizeit-

lärm-Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein verwendet. 

b) Gewerbelärm 

Die Gemeinde Sierksdorf beabsichtigt im Ortsteil Roge im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 20 am östlichen Ortsrand ein Feuerwehrgerätehaus zu errichten. 

Zur Beurteilung der Geräuschbelastungen aus dem Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr er-

folgte in Anlehnung an 3.2.1 TA Lärm eine Prüfung im Regelfall in Verbindung mit Nr. 6 für 

den zeitlich beschränkten Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Roge. Im regulären Betrieb 

liegt derzeit und zukünftig keine Nachtnutzung vor. 
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Für die Einsätze erfolgte ebenfalls eine prognostische Ermittlung der zu erwartenden Ge-

räuschimmissionen, in Anlehnung 3.2.2 TA Lärm Prüfung im Sonderfall, da die Durchfüh-

rung von Einsätzen zur Kernaufgabe einer Feuerwehr gehört und diverse Kriterien in Bezug 

auf die besondere Standortbindung dafür sprechen. 

Für den regulären Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Roge auf der geplanten Gemeinbe-

darfsfläche kann nach der Regelfallprüfung der TA Lärm festgestellt werden, dass die Be-

urteilungspegel unterhalb der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte liegen. 

Im Einsatzfall der Freiwilligen Feuerwehr sind im Tageszeitraum Beurteilungspegel zu er-

warten, die unterhalb der jeweils geltenden Immissionsrichte der TA Lärm liegen. Im Nacht-

zeitraum liegen die Beurteilungspegel überwiegend unterhalb der jeweils geltenden Immis-

sionsrichtwerte der TA Lärm. Am Immissionsort IO 02.1 ist ein Beurteilungspegel zu ver-

zeichnen, der 1 dB(A) oberhalb des Immissionsrichtwerts für reine Wohngebiete von 

35 dB(A) nachts liegt. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm explizit ausgeschlossen, so dass die Immissi-

onsrichtwerte grundsätzlich keinen Grenzwertcharakter darstellen. Auch die TA Lärm sieht 

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte vor, soweit es zu Abwehr von Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zu Abwehr eines betrieblichen Notstandes erfor-

derlich ist. Im Rahmen der in Anlehnung an die nach 3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonder-

fallprüfung zeigt sich ebenfalls, dass auch bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Roge, 

die nicht zwingend unter die Ausnahmesituation für Notsituationen nach 7.1 TA Lärm fallen, 

die Auswirkungen der Freiwilligen Feuerwehr Roge auf die umliegenden schutzbedürftigen 

Nutzungen als zumutbar anzusehen sind. 

Unter Berücksichtigung des Betriebs der Freiwilligen Feuerwehr ohne Einsatz sind die Ab-

stände zu allen benachbarten Nutzungen größer als die erforderlichen Mindestabstände 

zur Einhaltung des Spitzenpegelkriteriums der TA Lärm. 

Für die Einsatzfall auftretenden Geräuschimmissionen werden die Mindestabstände gemäß 

TA Lärm ausschließlich im Nachtzeitraum zum Teil unterschritten. 

Hier gilt ebenfalls, dass Anforderungen der TA Lärm keinen Grenzwertcharakter darstellen 

und Überschreitungen des Spitzenpegels an der benachbarten schutzbedürftigen Bebau-

ung als zumutbar anzusehen sind. Dies gilt ebenfalls im Rahmen einer Betrachtung in An-

lehnung an die nach 3.2.2 TA Lärm angezeigten Sonderfallprüfung. 

Sofern die Überschreitungen auf Geräuschimmissionen zurückzuführen sind, die aufgrund 

der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder zur Abwehr eines 

betrieblichen Notstandes erfolgten, ist auch gemäß TA Lärm eine Beurteilung des Spitzen-

pegels nicht zulässig. 

Die Freiwillige Feuerwehr als Anlage für soziale Zwecke ist nach Nummer 1 Absatz 2 Buch-

stabe h vom Geltungsbereich der TA Lärm explizit ausgeschlossen, so dass die Mindest-

abstände des Spitzenpegelkriteriums grundsätzlich keinen Grenzwertcharakter darstellen. 
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c) Freizeitlärm 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die schalltechnischen Auswirkungen 

des Dorfgemeinschaftshauses auf die benachbarte schützenswerte Wohnnutzung ermittelt 

und beurteilt. 

Hierbei werden zwei maßgebende Lastfälle unterschieden: 

• Lastfall 1 (Normale Nutzung): 

Für den Zeitraum werktags innerhalb der abendlichen Ruhezeiten (20:00 bis 

22:00 Uhr) wurde eine durchgängige Nutzung während einer Gemeindesitzung ange-

setzt. Dieser Lastfall stellt somit auch eine durchgängige Nutzung außerhalb der Ru-

hezeiten werktags und sonn- und feiertags dar. Zudem wurde die Nutzung im Nacht-

zeitraum berücksichtigt. Für den Lastfall 1 (Gemeindenutzung) ist festzustellen, dass 

an allen Immissionsorten die jeweils geltenden Immissionsrichtwerte für Mischgebiete 

und reine Wohngebiete innerhalb der Ruhezeiten und nachts eingehalten werden. 

• Lastfall 2 (Veranstaltungsnutzung): 

Für diese Nutzung wird der Nachtzeitraum als maßgebend berücksichtigt. Die Beurtei-

lungspegel, die sich innerhalb der lautesten Nachtstunde ergeben, können daher mit 

den Immissionsrichtwerten innerhalb der abendlichen Ruhezeiten verglichen werden. 

Für den Lastfall 2 (Privatveranstaltungen, Hochzeiten etc.) ist festzustellen, dass an 

allen Immissionsorten außerhalb des Plangeltungsbereichs der Immissionsrichtwert in-

nerhalb der Ruhezeiten sowie im Nachtzeitraum eingehalten wird. 

Im Nachtzeitraum ergeben sich für den Immissionsort IO 02.2 und IO 03 Beurteilungs-

pegel von bis zu 38 dB(A). Somit wird der geltende Immissionsrichtwert für reine Wohn-

gebiete von 35 dB(A) nachts überschritten. 

Von Seiten der Gemeinde wird vorgegeben, dass diese Art der Nutzung des Dorfge-

meinschaftshauses an nicht mehr als 18 Tagen im Jahr stattfindet, sodass diese als 

seltenes Ereignis gemäß Freizeitlärmrichtlinie betrachtet werden kann Der geltende 

Immissionsrichtwert für seltene Ereignisse von 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts wird 

somit an allen Immissionsorten eingehalten. 

Unter Berücksichtigung des Betriebs des Dorfgemeinschaftshauses sind die Abstände tags 

zu den benachbarten Nutzungen größer als die erforderlichen Mindestabstände zur Einhal-

tung des Spitzenpegelkriteriums. Im Nachtzeitraum werden die Mindestabstände zu den 

Immissionsorten im Westen durch laute Schreie vom Außenbereich im Nordwesten des 

Gemeinschaftshauses unterschritten. Die Schreie, die vom südöstlichen Außenbereich 

stammen, werden durch das eigene Gebäude nach Nordwesten abgeschirmt. Von Seiten 

des Betreibers ist daher sicherzustellen, dass von den Besuchern vom nordwestlichen Au-

ßenbereich keine lauten Schreie ausgehen, um den Schutz vor Spitzenpegeln sicherzustel-

len. Bei Umsetzung dieser Maßnahme ist eine Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums 

nicht zu erwarten. 
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d) B-Plan-induzierter Zusatzverkehr 

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden die Belastungen aus Verkehrs-

lärm berechnet. Als maßgebende Quelle wird die Neustädter Straße berücksichtigt. Inner-

halb des Plangeltungsbereichs ist keine schutzbedürftige Nutzung vorgesehen. 

Über die Neustädter Straße wird der Ortsteil Roge erschlossen. Derzeit wird davon ausge-

gangen, dass fast kein Durchgangsverkehr auf dieser Straße zu erwarten ist, da diese 

Straße ausschließlich zur Erschließung des Ortsteils dient. Die Verbindungsstraßen nach 

Neustadt i.H. sowie der Bundesautobahn A 1 befinden sich außerorts, daher wird darauf 

verzichtet, die Grundbelastung der Neustädter Straße zu ermitteln. Aufgrund der Erschlie-

ßung wurde allerdings für die Neustädter Straße die Auswirkung des B-Plan-induzierten 

Zusatzverkehrs geprüft. 

Der B-Plan-induzierte Zusatzverkehr verändert sich vom Prognose-Nullfall zum Prognose-

Planfall nicht beurteilungsrelevant, da sich das bestehende Feuerwehrgerätehaus westlich 

des Plangeltungsbereichs im Ortskern von Roge befindet und lediglich seinen Standort an 

den Ortsrand von Roge verlagert. Da sich durch die Veränderungen des Fahrwegs von der 

Feuerwehr und des Dorfgemeinschaftshauses nur geringe Änderungen auf der Neustädter 

Straße ergeben, sind keine Zunahmen des Verkehrs zu erwarten und eine detaillierte Un-

tersuchung des B-Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlichen Straßen nicht erforder-

lich. 

Da die Freiwillige Feuerwehr Roge ihren Standort aus dem Ortskern an den östlichen Orts-

rand verlagert und das Dorfgemeinschaftshaus lediglich sehr geringe Neuverkehre gene-

riert, ergeben sich daher auf der Neustädter Straße keine beurteilungsrelevanten Verände-

rungen im Umfeld des Plangeltungsbereichs, so dass eine detaillierte Untersuchung des B-

Plan-induzierten Zusatzverkehrs auf öffentlichen Straßen nicht erforderlich war. 

7.2. Festsetzungen 

Zum Schutz des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 20 der Gemeinde Sierksdorf 

Ortsteil Roge sind keine Festsetzungen erforderlich. 

Bargteheide, den 16. Juni 2023 

erstellt durch:   geprüft durch: 

gez. gez. 

Vittorio Naumann, Met. M.Sc. Dipl.-Ing. Björn Heichen  

Projektingenieur Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Quellen Feuerwehr, Maßstab 1:1.250 
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A 1.2 Quellen Dorfgemeinschaftshaus, Maßstab 1:1.250 
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A 2 Gewerbelärm 

A 2.1 Betriebsbeschreibung 

Das Verkehrsaufkommen im Plangebiet ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

 

Betriebszeiten: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........Anzahl der Stellplätze; 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

1 mazu zu 2
2 maab ab 2
3 lkfzu zu 2
4 lkfab ab 2

5 pkzu zu 20
6 pkab ab 20
7 pkzu1 zu 10
8 pkab1 ab 10
9 pkzu2 zu 10

10 pkab2 ab 10
11 lkfzuü zu 2
12 lkfabü ab 2

13 pkzue zu 15
14 pkabe ab 15 15
15 pkzue1 zu 8
16 pkabe1 ab 8 8
17 pkzue2 zu 7
18 pkabe2 ab 7 7
19 lkfzue zu 2
20 lkfabe ab 2 2

Kürzel
n Anteil

Anzahl Fahrzeuge

Übungsbetrieb

tags nachts
Rich-
tung

Kfz /
13 h

Kfz /
3 h

Kfz /
8 h

Kfz /
1 h

1

Ze Teilverkehr

Stellplätze

Stellplätze gesamt 48 100 %

25 52 %

Einsatzfahrten

Stellplätze Einsatz 
gesamt

48 100 %

Fahrzeuge 100 %

Allgemeiner Verkehr (TÜV usw)

Mitarbeiter 100 %

Übung 100 %

Stellplatz 1

Stellplatz 2 23 48 %

Stellplatz 1 25 52 %

Stellplatz 2 23 48 %

Einsatz 100 %

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

13 h 3 h 1 h

21 ausb 100% 10 min 10 min
22 teiln 100% 0,5 h 1,5 h

23 moto 100% 0,5 h 1,5  h
24 lt 100% 0,5 h 1,5  h 0,25  h

1

Absauganlage

Feuerwehr

Ze

Laufender Motor am Einsatzfahrzeug

Kommunikation Teilnehmer
Zurufe Ausbilder

Sonstiges

Vorgänge Kürzel Anteil tags nachts

Anzahl der Vorgänge bzw. 
Vorgangsdauer [h] 
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Spalte 3: ........ Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ... Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

 

A 2.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

A 2.2.1 Fahrbewegungen Pkw 

Die Berechnung der von den fahrenden Kfz ausgehenden Schallemissionen erfolgt in An-

lehnung an die in der Parkplatzlärmstudie [13] beschriebene Vorgehensweise nach der 

RLS-19 [12]. Um die Einheitlichkeit des Rechenmodells für alle Lärmquellen (Fahrzeugver-

kehr, Parkvorgänge) zu gewährleisten, werden die Emissionspegel nach RLS-19 in mittlere 

Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde umgerechnet. Die folgende Tabelle zeigt 

den Ansatz. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... siehe Lageplan in Anlage A 1.1 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 

auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 ......... Nach Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 Grundwert des Schallleistungspegels für 

Pkw.  

Spalte 4 ......... Nach Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 Längenbezogener Schallleistungspegel ei-

ner Quelllinie für einen Meter pro Fahrzeug; 

Spalte 5 ......... Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 ......... Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 ......... Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle nach Abschnitt 3.3.6 

der RLS-19 gleich behandelt); 

Spalte 8 ......... Korrekturen für Steigungen und Gefälle nach Gleichung 7 der RLS-19; 

Spalte 9 ......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen beim getrennten Verfah-

ren nach RLS-19 (hier Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm angesetzt); 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LW 0,Pkw LW ' Länge Δh g DStg DStrO LW ,r,1

dB(A) %

1 f1 Pkw Fahrt 94,5 49,7 56 0,0 0,0 0,0 1,5 68,7
2 fe1 Pkw Fahrt Einsatz 94,5 49,7 56 0,0 0,0 0,0 1,5 68,7

Ze Kürzel Fahrwegsbezeichnung

mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

m dB(A)
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Spalte 10 .......Der Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde, dabei ist I die tatsächli-

che Weglänge unter Berücksichtigung des Höhenunterschiedes. 

 

A 2.2.2 Lkw-Verkehre 

Für die Lkw-Fahrten auf Betriebsgeländen wird ein aktueller Bericht der Hessischen Lan-

desanstalt für Umwelt [15] herangezogen. Für einen Vorgang pro Stunde und eine Weg-

strecke von 1 Meter wird der Studie entsprechend von einem Schallleistungsbeurteilungs-

pegel von 63 dB(A) ausgegangen. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 .........Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 .........siehe Lageplan in Anlage A 2.1 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 

auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 .........Schallleistungspegel je Wegelement von 1 m;  

Spalte 4 .........Zuschläge für Rangierfahrten; 

Spalte 5 .........Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 .........Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 .........Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle gleich behandelt); 

Spalte 8 .........Korrekturen für Steigungen und Gefälle; 

Spalte 9 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen (hier nicht erforderlich); 

Spalte 10 .......Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde; 

A 2.2.3 Parkvorgänge 

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-

sche aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc.), dem Parkplatz-

suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-

platzlärmstudie [13] Verwendung. 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LW 0 DRang. Länge Dh g DStg DStrO LW ,r,1

dB(A) dB(A) %
1 ff1 Feuerwehr Fahrt 63,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6
2 ffe1 Feuerwehr Fahrt Einsatz 63,0 0,0 18 0,0 0,0 0,0 0,0 75,6
3 rang1 Feuerwehr Rangieren 63,0 5,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0
4 range1 Feuerwehr Rangieren Einsatz 63,0 5,0 10 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0

m dB(A)

Ze Kürzel Fahrwegsbezeichnung
mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

Sp 1 3 4 5 6 7 8

LW 0 KPA KI KStrO KD LW ,r,1

1 parkp 63,0 0 4 0 0,0 67,0
2 parkf 63,0 14 3 0 0,0 80,0

Ze Kürzel Quelle

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Feuerwehr Stellplätze

2

Parkplätze Pkw (getrenntes Verfahren)
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Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt 

8.2 der Parkplatzlärmstudie); 

Spalte 4 ......... Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-

platzlärmstudie; 

Spalte 5 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls 

nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie; 

Spalte 6 ......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-

studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-

studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich); 

Spalte 7 ......... Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-

platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Park-

platzlärmstudie nicht erforderlich; 

Spalte 8 ......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 

A 2.2.4 Feuerwehr-Geräteeinsatz 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 3 ......... Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 4 ......... Einwirkzeiten je Vorgang; 

Spalte 5 ......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde. 

 

A 2.2.5 Kommunikationsgeräusche 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 ......... Ausgangsschallleistungen; 

Sp 1 3 4 5 6

LwA KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

1 moto Laufender Motor zum Antrieb von Pumpen etc. 102 0 60 102

2

Ze Kürzel

2 Fahrzeuge

Vorgang

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Sp 1 3 4 5 6

LwA KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

Feuerwehr

Kommunikationsgeräusche

1 kom1 Ausbilder (Rufen laut) 2 Personen anwesend 93,0 0,0 60 93,0

2 kom2 Teilnehmer (Sprechen sehr laut) 20 Personen anwesend 85,0 0,0 60 85,0

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Kürzel Vorgang

2

Ze
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Spalte 4 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 .........Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 .........Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 2.2.6 Technik 

Für die haustechnische Anlage (Absauganlage) wurde ein Schallleistungspegel angesetzt, 

der von Anlagen, die dem Stand der Technik entsprechen, problemlos eingehalten werden 

kann. Die folgende Tabelle zeigt die Eingangsdaten. 

Bei allen haustechnischen Anlagen wird unterstellt, dass sie keine ton- und / oder impuls-

haltigen Geräusche erzeugen sowie keine tieffrequenten Geräuschanteile aufweisen 

(Stand der Technik). 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 .........Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde. 

A 2.2.7 Oktavspektren Schallleistungspegel 

In der folgenden Übersicht sind die verwendeten Basis-Oktavspektren angegeben, die bei 

der Schallausbreitungsberechnung verwendet wurden. Grundlage bilden typische Oktav-

spektren aus aktuellen Regelwerken (DIN EN 717-1 [18], Tankstellenlärmstudie [16] und 

Herstellerangaben). 

 

 

 

 

Sp 1 3 4 5 6

LW 0 KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

1 ht1 75,0 0 60 75,0

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

2

Ze Kürzel Vorgang

Absauganlage

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

1 alltief
Quellen allgemein, eher tiefenlastig (DIN 
EN 717-1, Spektrum Nr. 2 )

-18 -14 -10 -7 -4 -6 -11

2 lkfahrt Lkw-Fahrt, mittlere Drehzahl (1500 min-1) -24 -14 -12 -7 -4 -5 -12 -17
3 parkfahr Pkw-Anfahrten -8 -6 -14 -9 -9 -9 -11 -18
4 parkpr Parken an P+R-Anlagen, arithm. Mittel -14 -12 -15 -9 -6 -6 -8 -14

5 allhoch
Quellen allgemein, eher höhenlastig 
(DIN EN 717-1, Spektrum Nr. 1)

0 -32 -22 -15 -9 -6 -5 -5 0

1

Ze Vorgang
relativer Schallpegel (auf 0 dB(A) normiert)

dB(A)
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A 2.2.8 Abschätzung der Standardabweichungen 

Im Folgenden werden die Standardabweichungen σ der Quellen abgeschätzt. Für jede 

Quelle sind verschiedene Fehler wie z.B. in den Belastungsansätzen (Verkehrszahlen), den 

Schallleistungspegeln, der Quellenmodellierung, der angenommenen Fahrwegslängen und 

Geschwindigkeiten und damit der Einwirkzeiten etc. zu berücksichtigen. Sofern die Ein-

zelfehler statistisch voneinander unabhängig sind, kann der Gesamtfehler als Wurzel aus 

der Summe der Quadrate der Einzelstandardabweichungen berechnet werden. 

Folgende Annahmen werden für die Einzelfehler getroffen: 

 

Für die mittleren Gesamtstandardabweichungen ergibt sich damit: 

 

 

 

 

 

 

+ s - s sMittel

dB(A) dB(A) dB(A)
Basisschallleistung LW0, Pkw-Fahrt — 2,5 2,5 2,5
Basisschallleistung LW0, Lkw-Fahrt — 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Feuerwehr-Geräteeinsatz — 3,0 3,0 3,0
— 3,0 3,0 3,0

Basisschallleistung Haustechnik — 3,0 3,0 3,0
Parkvorgang (inkl. Zuschläge) — 3,0 3,0 3,0
Fahrweglänge l^ ± 10 % 0,4 0,5 0,4

Geschwindigkeit v ± 33 % 1,2 1,7 1,5
Rangierzeiten T ± 20 % 0,8 1,0 0,9
Dauer Feuerwehr-Übung T ± 25 % 1,0 1,2 1,1
Betriebsdauer der Haustechnik T ± 10 % 0,4 0,5 0,4
Dauer/Anzahl der Vorgänge ± 20 % 0,8 1,0 0,9

Eingangsgröße
rel. 

Fehler

Basisschallleistung Parkvorgang

Sp 2 3 4 5 6 7 8

sLW 0 sl^ sv sT sLW ,r,1 sAnzahl sLW A

Pkw-und Lkw-Fahrwege (bezogen auf eine Bewegung)
1 pfahr Pkw-Fahrt 2,5 0,4 1,5 — 2,9 0,9 3,1
2 ffahr Einsatzfahrzeug Fahrt 3,0 0,4 1,5 — 3,4 0,9 3,5
3 frang Einsatzfahrzeug Rangieren 3,0 0,9 1,5 — 3,5 0,9 3,6

Pkw-Stellplatz
4 fpark Einsatzfahrzeug Parken 3,0 — — — 3,0 0,9 3,1
5 ppark Pkw-Stellplatz 3,0 — — — 3,0 0,9 3,1

Feuerwehr-Geräteeinsatz/Übung
6 ger Geräteeinsatz/Übung 3,0 — — 1,1 3,2 — 3,2
7 kom Kommunikation 3,0 — — 1,1 3,2 — 3,2

Haustechnik
8 hht Haustechnik 3,0 — — 0,4 3,0 — 3,1

Gesamt

dB(A)

1

Ze Vorgang
Einzelstandardabweichung
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A 2.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW ,r

P LW ,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

1 pkzu 100 20 f1 69,9 70,9 70,9
2 pkab 100 20 f1 69,9 76,9 70,9

3 mazu 100 2 f1 69,9 60,9 60,9

4 maab 100 2 f1 69,9 60,9 60,9
5 78,0 74,3 3,1

6 pkzu1 100 10 parkp 67,0 65,0 65,0
7 pkab1 100 10 parkp 67,0 71,0 65,0

8 mazu 100 2 parkp 67,0 58,0 58,0
9 maab 100 2 parkp 67,0 58,0 58,0
10 72,3 68,8 3,1

11 pkzu2 100 10 parkp 67,0 65,0 65,0
12 pkab2 100 10 parkp 67,0 71,0 65,0
13 72,0 68,0 3,1

14 lkfzu 100 2 ff1 77,1 68,1 68,1
15 lkfab 100 2 ff1 77,1 68,1 68,1

16 71,1 71,1 3,5

17 lkfzu 100 2 rang1 78,0 69,0 69,0

18 lkfab 100 2 rang1 78,0 69,0 69,0
19 72,0 72,0 3,6

20 lkfzuü 100 2 parkf 80,0 77,0 71,0

21 lkfabü 100 2 parkf 80,0 71,0 71,0
22 moto 100 0,5 h 1,5 h moto 102,0 98,1 93,0

23 98,1 93,1 3,2

24 ausb 100 10 min 10 min kom1 93,0 80,2 76,2
25 teiln 100 0,5 h 1,5 h kom2 85,0 81,1 76,0

26 83,7 79,1 3,2

27 lt 100 0,5 h 1,5 h 0,25 h ht1 75,0 71,1 66,0 69,0
28 71,1 66,0 69,0 3,1

29 pkzue 100 15 fe1 69,9 75,6 69,6
30 pkabe 100 15 15 fe1 69,9 75,6 69,6 81,7
31 78,6 72,6 81,7 3,1

lt

rang
Übungsfläche

ff

rang

Fahrweg Löschfahrzeuge

ff

Rangieren Löschfahrzeuge

stpl1

stpl1

Pkw-Fahrten

pkf

pkf
Pkw-Stellplätze

stpl2

stpl2

lt

übung

übung

kom

kom
Haustechnik

pkfe

Pkw-Fahrten

pkfe
Fortsetzung siehe nächste Seite … 

Feuerwehr Einsatz

LW ,r

n

Vorgänge

Feuerwehr

LW ,Basis t         
mRZ

dB(A)

Ze
t         

oRZ
Kürzel

Emissionen

Kürzel

Anzahl
Quelle

dB(A)t
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Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 2.1; 

Spalte 3 ......... Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4 - 6 .. Siehe Erläuterungen zu Spalte 4 - 6 in Anlage A 2.1; der Beurteilungszeit-

raum nachts umfasst eine Stunde (Tr4). 

Anmerkung: Alle Werte in den Spalten 4 bis 6 wurden auf eine ganze Zahl 

von Vorgängen mathematisch gerundet. Dadurch bedingt sind geringfügige 

Abweichungen von der Gesamtsumme nach Anlage A 2.1 möglich, die je-

doch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der schalltechnischen Berechnun-

gen haben. 

Spalten 7 - 8 .. Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage A 2.2.1 

bis A 2.2.6; 

Spalten 9 - 11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-

beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-

schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ)); 

Spalte 12 ....... Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 

einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 

Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-

werte.) 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW ,r

P LW ,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

32 pkzue1 100 8 parkp 67,0 70,0 64,0
33 pkabe1 100 8 8 parkp 67,0 70,0 64,0 76,0
34 73,0 67,0 76,0 3,1
35 pkzue2 100 7 parkp 67,0 69,4 63,4
36 pkabe2 100 7 7 parkp 67,0 69,4 63,4 75,5
37 72,4 66,4 75,5 3,1

38 lkfzue 100 2 ffe1 77,1 74,1 68,1
39 lkfabe 100 2 2 ffe1 77,1 74,1 68,1 80,2
40 77,1 71,1 80,2 3,5

41 lkfzue 100 2 range1 78,0 75,0 69,0
42 lkfabe 100 2 2 range1 78,0 75,0 69,0 81,0
43 78,0 72,0 81,0 3,6

ffe

ffe
Rangieren Löschfahrzeuge

range

range

stpl1e

stpl1e

stpl2e

stpl2e
Fahrweg Löschfahrzeuge

t         
oRZ

n

Pkw-Stellplätze

t
Kürzel

dB(A)

… Fortsetzung von vorhergehender Seite

dB(A)
Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW ,r

Kürzel

Anzahl LW ,Basis t         
mRZ
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A 2.4 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspe-
gel 

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-

tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 

 

A 3 Beurteilungspegel aus Gewerbelärm 

A 3.1 Regulärer Betrieb Feuerwehr 

A 3.1.1 Teilpegelanalyse tags 

 

 

  

Sp 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung Kürzel Kürzel
1 Absauganlage lt alltief 71,1 66,0
2 Pkw Fahrt pkf parkfahr 78,0 74,3
3 Feuerwehr Fahrt ff lkfahrt 71,1 71,1
4 Stellplatz 1 stpl1 parkpr 72,3 68,8
5 Stellplatz 2 stpl2 parkpr 72,0 68,0
6 Feuerwehr Rangieren rang alltief 72,0 72,0
7 Übungsfläche übung alltief 98,1 93,1
8 Kommunikation kom allhoch 83,7 79,1
9 Absauganlage lt alltief 71,1 66,0 69,0

10 Pkw Fahrt Einsatz pkfe parkfahr 78,6 72,6 81,7
11 Feuerwehr Fahrt Einsatz ffe lkfahrt 77,1 71,1 80,2
12 Stellplatz 1 Einsatz stpl1e parkpr 73,0 67,0 76,0
13 Stellplatz 2 Einsatz stpl2e parkpr 72,4 66,4 75,5
14 Feuerwehr Rangieren Einsatz range alltief 78,0 72,0 81,0

Schallleistungs-
Beurteilungspegel

tags 
mRZ

tags 
oRZ

nachts

dB(A)

Lärmquelle

Gruppe

Feuerwehr
Einsatz

Basis- 
Oktav- 

Spektrum

Feuerwehr
regulärer 
Betrieb

1

Ze

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG
Regulärer Betrieb, Feuerwehr

1 Absauganlage lt 17,6 16,7 17,4 24,3 24,3 21,9 21,9
2 Pkw Fahrt pkf 27,8 26,6 27,8 23,1 22,5 20,8 20,8
3 Feuerwehr Fahrt ff 24,9 23,6 24,4 22,8 19,8 18,7 18,7
4 Stellplatz 1 stpl1 19,9 19,2 20,1 16,3 15,0 11,3 11,3
5 Stellplatz 2 stpl2 20,6 19,7 20,9 15,0 13,9 11,6 11,6
6 Feuerwehr Rangieren rang 25,9 24,9 25,6 23,4 22,6 19,0 19,0
7 Übungsfläche übung 46,7 45,6 46,3 50,1 47,7 46,4 46,4
8 Kommunikation kom 32,5 31,4 32,2 35,4 32,5 31,5 31,5
9 47 46 47 50 48 47 47

Lärmquelle

Summe
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A 3.2 Einsatzfall Feuerwehr 

A 3.2.1 Teilpegelanalyse tags 

 

A 3.2.2 Teilpegelanalyse nachts 

 

 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)
IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG
Einsatzfall, Feuerwehr

1 Absauganlage lt 17,6 16,7 17,4 24,3 24,3 21,9 21,9
2 Pkw Fahrt Einsatz pkfe 26,1 24,9 26,1 23,7 23,1 21,4 21,4
3 Feuerwehr Fahrt Einsatz ffe 24,9 23,6 24,4 28,8 25,8 24,7 24,7
4 Stellplatz 1 Einsatz stpl1e 18,1 17,4 18,3 17,0 15,7 12,0 12,0
5 Stellplatz 2 Einsatz stpl2e 19,0 18,1 19,3 15,4 14,3 12,0 12,0
6 Feuerwehr Rangieren Einsatz range 25,9 24,9 25,6 29,4 28,6 25,0 25,0
7 31 30 31 33 32 30 30

Lärmquelle

Summe

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03
Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG

Einsatzfall, Feuerwehr

1 Absauganlage lt 20,6 19,7 20,4 22,2 22,2 19,8 19,8
2 Pkw Fahrt Einsatz pkfe 35,2 34,0 35,2 26,8 26,2 24,5 24,5
3 Feuerwehr Fahrt Einsatz ffe 34,0 32,7 33,5 31,9 28,9 27,8 27,8
4 Stellplatz 1 Einsatz stpl1e 27,1 26,4 27,3 20,0 18,7 15,0 15,0
5 Stellplatz 2 Einsatz stpl2e 28,1 27,2 28,4 18,5 17,4 15,1 15,1
6 Feuerwehr Rangieren Einsatz range 34,9 33,9 34,6 32,4 31,6 28,0 28,0
7 40 39 40 36 35 33 32

Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)
Lärmquelle

Summe
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A 4 Emissionen aus Freizeitlärm 

A 4.1 Belastungen 

Das Verkehrsaufkommen im Plangeltungsbereich ist in der folgenden Tabelle zusammen-

gestellt: 

 

Betriebszeiten: 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 2: ........Anzahl der Stellplätze; 

Spalte 3: ........Anteil an Gesamtzahl; 

Spalten 6-9: ...Beurteilungszeiträume wie folgt: 

Tr1: ... außerhalb der Ruhezeiten tags (7 bis 20 Uhr) 

Tr2 : .. in den Ruhezeiten tags (6 bis 7 Uhr und  20 bis 22 Uhr); 

Tr3: ... gesamte Nacht (22 bis 6 Uhr) (für die Beurteilung des Gewerbelärms 

gemäß TA Lärm nicht maßgebend); 

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

1 pkgezu zu 48
2 pkgeab ab 43 5
3 pkgezu1 zu 25
4 pkgeab1 ab 22 3
5 pkgezu2 zu 23
6 pkgeab2 ab 21 2

7 pkprzu zu 48
8 pkprab ab 42 6
9 pkprzu1 zu 25

10 pkprab1 ab 22 3
11 pkprzu2 zu 23
12 pkprab2 ab 20 3

Stellplatz 1 25 52 %

Stellplatz 2 23 48 %

Lastfall 2: Privatveranstaltung nur nachts (Hochzeit, Geburtstag) 

Stellplätze gesamt 48 100 %

Stellplatz 1 25 52 %

Stellplatz 2 23 48 %

Gemeinschaftshaus

Lastfall 1: normale Nutzunge (Gemeindesitzung)

Stellplätze gesamt 48 100 %

1

Ze Teilverkehr

Stellplätze

Kürzel
Rich-
tung

Anzahl Fahrzeuge

tags nachts

n Anteil Kfz /
13 h

Kfz /
3 h

Kfz /
8 h

Kfz /
1 h

Sp 2 3 4 5 6 7 8 9

Tr1 Tr2 Tr3 Tr4

13 h 3 h 1 h

13 gemt 100% 13 h 3  h

14 gemn 100% 1  h

Betrieb Gemeinschaftshaus
Betrieb tags Vollauslastung

Betrieb nachts Vollauslastung

Kürzel Anteil

Anzahl der Vorgänge bzw. 
Vorgangsdauer [h] 

tags nachts

1

Ze Vorgänge
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Tr4: ... lauteste Stunde nachts (zwischen 22 und 6 Uhr); 

A 4.2 Basisschallleistungen der einzelnen Quellen 

A 4.2.1 Fahrbewegungen Pkw 

Die Berechnung der von den fahrenden Kfz ausgehenden Schallemissionen erfolgt in An-

lehnung an die in der Parkplatzlärmstudie [13] beschriebene Vorgehensweise nach der 

RLS-19 [12]. Um die Einheitlichkeit des Rechenmodells für alle Lärmquellen (Fahrzeugver-

kehr, Parkvorgänge) zu gewährleisten, werden die Emissionspegel nach RLS-19 in mittlere 

Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde umgerechnet. Die folgende Tabelle zeigt 

den Ansatz. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... siehe Lageplan in Anlage A 1.2 zur Anordnung der einzelnen Fahrstrecken 

auf dem Betriebsgelände; 

Spalte 3 ......... Nach Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 Grundwert des Schallleistungspegels für 

Pkw.  

Spalte 4 ......... Nach Abschnitt 3.3.2 der RLS-19 Längenbezogener Schallleistungspegel ei-

ner Quelllinie für einen Meter pro Fahrzeug; 

Spalte 5 ......... Längen der Fahrstrecke; 

Spalte 6 ......... Höhendifferenzen im jeweiligen Abschnitt; 

Spalte 7 ......... Längsneigung des Fahrweges (Steigungen und Gefälle nach Abschnitt 3.3.6 

der RLS-19 gleich behandelt); 

Spalte 8 ......... Korrekturen für Steigungen und Gefälle nach Gleichung 7 der RLS-19; 

Spalte 9 ......... Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen beim getrennten Verfah-

ren nach RLS-19 (hier Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm angesetzt); 

Spalte 10 Der Schallleistungspegel für eine Fahrt pro Stunde, dabei ist I 

die tatsächliche Weglänge unter Berücksichtigung des Höhenunterschiedes. 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LW 0,Pkw LW ' Länge Δh g DStg DStrO LW ,r,1

dB(A) %

1 pkge Pkw Fahrt (Gemeinde) 94,5 49,7 74 0,0 0,0 0,0 1,5 69,9
2 pkpr Pkw Fahrt (Privatveranstaltung) 94,5 49,7 74 0,0 0,0 0,0 1,5 69,9

Ze Kürzel Fahrwegsbezeichnung

mittlere Schallleistungspegel (ein Vorgang pro Stunde)

m dB(A)
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A 4.2.2 Parkvorgänge 

Neben den Fahrbewegungen sind im Bereich der Stellplatzanlagen zusätzlich die Geräu-

sche aus den Parkvorgängen (Ein- und Ausparken, Türenschlagen etc.), dem Parkplatz-

suchverkehr und dem Durchfahrtsanteil zu berücksichtigen. Es finden die Ansätze der Park-

platzlärmstudie [13] Verwendung. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen für eine Bewegung pro Stunde (siehe Abschnitt 

8.2 der Parkplatzlärmstudie); 

Spalte 4 .........Zuschläge für unterschiedliche Parkplatztypen nach Tabelle 34 der Park-

platzlärmstudie; 

Spalte 5 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche (Türenklappen), ebenfalls 

nach Tabelle 34 der Parkplatzlärmstudie; 

Spalte 6 .........Zuschläge für unterschiedliche Straßenoberflächen gemäß Parkplatzlärm-

studie (bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Parkplatzlärm-

studie sowie bei Parkplätzen an Einkaufszentren nicht erforderlich); 

Spalte 7 .........Zuschläge für den Schallanteil der durchfahrenden Fahrzeuge gemäß Park-

platzlärmstudie, bei getrenntem Verfahren gemäß Abschnitt 8.2.2 der Park-

platzlärmstudie nicht erforderlich; 

Spalte 8 .........mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

A 4.2.3 Kommunikationsgeräusche 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 3 .........Ausgangsschallleistungen; 

Spalte 4 .........Zuschläge für die Impulshaltigkeit der Geräusche; 

Spalte 5 .........Einwirkzeiten für einen Vorgang; 

Spalte 6 .........Schallleistungs-Beurteilungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

Sp 1 3 4 5 6 7 8

LW 0 KPA KI KStrO KD LW ,r,1

1 parkp 63,0 0 4 0 0,0 67,0
2 parkv 63,0 4 4 0 0,0 71,0

Ze Kürzel Quelle

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)

Parkplätze Pkw (getrenntes Verfahren) (Privatveranstaltung)

2

Parkplätze Pkw (getrenntes Verfahren) (Gemeindesitzung)

Sp 1 3 4 5 6

LwA KI TE LW ,r,1

min. dB(A)

Gemeindehaus

Kommunikationsgeräusche

1 berag Eingangsbereich Gemeindesitzung 6 Personen anwesend 72,8 3,0 60 75,8

2 berap Eingangsbereich Privatveranstaltung 10 Personen anwesend 75,0 3,0 60 78,0

2

Ze Kürzel Vorgang

mittlere Schallleistungspegel
(ein Vorgang pro Stunde)

dB(A)
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A 4.2.4 Schallabstrahlung von den Außenbauteilen (Fenster, Tür) 

Für die Schallabstrahlung aus dem Betrieb des Gemeindehauses über die Fenster und die 

Tür ergeben sich gemäß VDI 2571 [19] folgende Korrekturen für die Schallleistungspegel. 

Bei Veranstaltungen wird für ein Innenpegel von 85 dB(A) angesetzt. 

 

Anmerkungen und Erläuterungen: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der abstrahlenden Flächen; 

Spalte 1 ......... Innenpegel; 

Spalte 3 ......... Zuschläge für Impuls- und Tonhaltigkeit;  

Spalte 4 ......... Oberfläche der abstrahlenden Fläche; 

Spalte 5 ......... Schalldämm-Maß der abstrahlenden Fläche; 

Spalte 6 ......... mittlerer Schallleistungspegel, ein Vorgang pro Stunde; 

 

  

Sp 2 3 4 5 6

LI KI+KT S R'W LW ,r,1

dB(A) dB(A) m² dB dB(A)

1 ttzsw1 Veranstaltung geschl. tags Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 6,0 32,0 62,8
2 ttzsw2 Veranstaltung geschl. tags Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,3 32,0 62,2
3 ttznw1 Veranstaltung geschl. tags Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 32,0 62,6
4 ttznw2 Veranstaltung geschl. tags Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 32,0 62,6
5 ttznw3 Veranstaltung offen tags Tür Nordwest 10% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 0,0 84,6
6 ttznw4 Veranstaltung offen tags Tür Nordwest 10% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,3 0,0 84,2

7 ntzsw1 Veranstaltung geschl. nachts Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 6,0 32,0 62,8
8 ntzsw2 Veranstaltung geschl. nachts Tür Südwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,3 32,0 62,2
9 ntznw1 Veranstaltung geschl. nachts Tür Nordwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 32,0 62,6

10 ntznw2 Veranstaltung geschl. nachts Tür Nordwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 32,0 62,6
11 ntznw3 Veranstaltung geschl. nachts Tür Nordwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,8 32,0 62,6
12 ntznw4 Veranstaltung geschl. nachts Tür Nordwest 100% der Fensterfläche 85,0 6,0 5,3 32,0 62,2

Gemeindehaus Privatfeier

tags

1

Ze Gebäudeteil

mittlere Schallleistungspegel
(pro Stunde)

nachts
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A 4.3 Schallleistungspegel für die Quellbereiche 

 

  

1 pkgezu 100 48 pkge 69,9 74,7 74,7
2 pkgeab 100 43 5 pkge 69,9 74,2 74,2 76,9
3 77,5 77,5 76,9 3,1

4 pkgezu1 100 25 parkp 67,0 68,9 68,9
5 pkgeab1 100 22 3 parkp 67,0 68,4 68,4 71,8
6 71,7 71,7 71,8 3,1

7 pkgezu2 100 23 parkp 67,0 68,6 68,6
8 pkgeab2 100 21 2 parkp 67,0 68,2 68,2 70,0
9 71,4 71,4 70,0 3,1

10 gemt 100 13,0  h 3,0  h berag 75,8 77,7 75,8
11 77,7 75,8 3,2

12 gemt 100 13,0  h 3,0  h berag 75,8 77,7 75,8
13 77,7 75,8 3,2

14 pkprzu 100 48 pkpr 69,9 74,7 74,7

15 pkprab 100 42 6 pkpr 69,9 74,1 74,1 77,7
16 77,4 77,4 77,7 3,1

17 pkprzu1 100 25 parkv 71,0 72,9 72,9

18 pkprab1 100 22 3 parkv 71,0 72,4 72,4 75,8
19 75,7 75,7 75,8 3,1

20 pkprzu2 100 23 parkv 71,0 72,6 72,6

21 pkprab2 100 20 3 parkv 71,0 72,0 72,0 75,8
22 75,3 75,3 75,8 3,1

23 gemt 100 13,0  h 3,0  h berap 78,0 79,9 78,0

24 gemn 100 1,0  h berap 78,0 78,0
25 79,9 78,0 78,0 3,2

26 gemt 100 13,0  h 3,0  h berap 78,0 79,9 78,0

27 gemn 100 1,0  h berap 78,0 78,0
28 79,9 78,0 78,0 3,2

Kommunikation im Außenbereich

besprso

besprso

stplpr1

stplpr1

stplpr2

stplpr2

besprnw

besprnw
Fortsetzung siehe nächste Seite … 

Privatveranstaltungen (Hochzeit, Geburtstage etc.)

Pkw-Fahrten

pkpr

pkpr
Pkw-Stellplätze

Kommunikation im Eingangsbereich

besgeso
besgeso

Pkw-Stellplätze

stplge1

stplge1

stplge2

stplge2

besgenw
besgenw

Normale Nutzung (Gemeindesitzungen)

Pkw-Fahrten

pkge

pkge

Gemeinschaftshaus
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Anmerkungen zur Tabelle: 

Spalte 1 ......... Bezeichnung der einzelnen Lärmquellen; 

Spalte 2 ......... Bezeichnung des Einzelvorganges in Anlage A 4.1; 

Spalte 3 ......... Anteil der Einzelvorgänge, der im jeweiligen Bereich auftritt;  

Spalten 4 - 6 .. Siehe Erläuterungen zu Spalte 4 - 6 in Anlage A 4.1; der Beurteilungszeit-

raum nachts umfasst eine Stunde (Tr4). 

Anmerkung: Alle Werte in den Spalten 4 bis 6 wurden auf eine ganze Zahl 

von Vorgängen mathematisch gerundet. Dadurch bedingt sind geringfügige 

Abweichungen von der Gesamtsumme nach Anlage A 4.1 möglich, die je-

doch keinen Einfluss auf die Genauigkeit der schalltechnischen Berechnun-

gen haben. 

Spalten 7 - 8 .. Basisschallleistungen für einen Vorgang pro Stunde, nach Anlage A 4.2.1 

bis A 4.2.4; 

Spalten 9 - 11 Schallleistungs-Beurteilungspegel tags (t) und nachts (n) inklusive der Zeit-

beurteilung und mit allen nach TA Lärm gegebenenfalls erforderlichen Zu-

schlägen (mit/ohne Ruhezeitenzuschlag (mRZ/oRZ)); 

Spalte 12 ....... Standardabweichung des Schallleistungspegels (Anmerkung: Die Angabe 

einer Standardabweichung für die angesetzten Schallleistungspegel soll der 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sLW ,r

P LW ,r,1

% Tr1 Tr2 Tr4 dB(A)

29 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttzsw1 62,8 64,7 62,8

30 gemn 100 1,0  h ntzsw1 62,8 62,8
31 64,7 62,8 62,8 3,1

32 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttzsw2 62,2 64,2 62,2

33 gemn 100 1,0  h ntzsw2 62,2 62,2
34 64,2 62,2 62,2 3,1

35 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttznw1 62,6 64,5 62,6

36 gemn 100 1,0  h ntznw1 62,6 62,6
37 64,5 62,6 62,6 3,1

38 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttznw2 62,6 64,5 62,6

39 gemn 100 1,0  h ntznw2 62,6 62,6
40 64,5 62,6 62,6 3,1

41 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttznw3 84,6 86,5 84,6

42 gemn 100 1,0  h ntznw3 62,6 62,6
43 86,5 84,6 62,6 3,1

44 gemt 100 13,0  h 3,0  h ttznw4 84,2 86,2 84,2

45 gemn 100 1,0  h ntznw4 62,2 62,2
46 86,2 84,2 62,2 3,1

… Fortsetzung von vorhergehender Seite

Ze Quelle

Vorgänge Emissionen LW ,r

Kürzel

Anzahl LW ,Basis t         
mRZ

t         
oRZ

n
dB(A)t

Kürzel
dB(A)

Abstrahlung über Außenbauteile (Fenster)

türsw1

türsw1

türsw2

türsw2

türnw1

türnw1

türnw2

türnw2

türnw3

türnw3

türnw4

türnw4
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Orientierung dienen und beschreibt die zu erwartende Streuung der Pegel-

werte.) 

A 4.4 Zusammenfassung der Schallleistungs-Beurteilungspe-
gel 

Zum Abschluss der Beschreibung des Emissionsmodells fasst die Tabelle die Schallleis-

tungs-Beurteilungspegel für alle Einzelquellen zusammen. 

 

  

Sp 2 3 4 5 6 7

Bezeichnung Kürzel Kürzel
1 Pkw Fahrt (Gemeinde) pkge parkfahr 77,5 77,5 76,9
2 Stellplatz 1 (Gemeinde) stplge1 parkpr 71,7 71,7 71,8
3 Stellplatz 2 (Gemeinde) stplge2 parkpr 71,4 71,4 70,0
4 Besucher/Raucher Südost (Gemeinde) besgeso allhoch 77,7 75,8
5 Besucher/Raucher Nordwest (Gemeinde) besgenw allhoch 77,7 75,8
6 Pkw Fahrt (Privatveranstaltung) pkpr parkfahr 77,4 77,4 77,7
7 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 parkpr 75,7 75,7 75,8
8 Stellplatz 2 (Privatveranstaltung) stplpr2 parkpr 75,3 75,3 75,8
9 Besucher/Raucher Südost (Privatveranstaltung) besprso allhoch 79,9 78,0 78,0

10 Besucher/Raucher Nordwest (Privatveranstaltung) besprnw allhoch 79,9 78,0 78,0
11 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 parkpr 75,7 75,7 75,8
12 Tür Südwest 1 türsw1 spdisko 64,7 62,8 62,8
13 Tür Südwest 2 türsw2 spdisko 64,2 62,2 62,2
14 Tür Nordwest 1 türnw1 spdisko 64,5 62,6 62,6
15 Tür Nordwest 2 türnw2 spdisko 64,5 62,6 62,6
16 Tür Nordwest 3 türnw3 spdisko 86,5 84,6 62,6
17 Tür Nordwest 4 türnw4 spdisko 86,2 84,2 62,2

Normale 
Nutzung 
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A 5 Beurteilungspegel aus Freizeitlärm 

A 5.1 Normale Nutzung (Gemeindesitzung) 

A 5.1.1 Teilpegelanalyse tags innerhalb der Ruhezeiten 

 

A 5.1.2 Teilpegelanalyse nachts 

 

A 5.2 Privatveranstaltung (Hochzeit, Geburtstag etc.) 

A 5.2.1 Teilpegelanalyse tags 

 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03
Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG

1 Pkw Fahrt (Gemeinde) pkge 31,0 29,8 31,0 22,6 22,0 20,3 21,2
2 Stellplatz 1 (Gemeinde) stplge1 22,8 22,1 23,0 15,7 14,4 10,7 11,8
3 Stellplatz 2 (Gemeinde) stplge2 24,0 23,1 24,3 14,4 13,3 11,0 12,6
4 Besucher/Raucher Südost (Gemeinde) besgeso 24,8 24,3 24,9 4,6 7,6 8,4 12,0
5 Besucher/Raucher Nordwest (Gemeinde) besgenw 9,7 11,0 12,6 22,9 34,0 31,1 32,1
6 33 32 33 26 34 32 33

Lärmquelle
Teilbeurteilungspegel tags i.d.R. in dB(A)

Normale Nutzung (Gemeindesitzung)

Summe

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)
IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03

Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG

1 Pkw Fahrt (Gemeinde) pkge 30,4 29,2 30,4 22,0 21,4 19,7 20,6
2 Stellplatz 1 (Gemeinde) stplge1 22,9 22,2 23,1 15,8 14,5 10,8 11,9
3 Stellplatz 2 (Gemeinde) stplge2 22,6 21,7 22,9 13,0 11,9 9,6 11,2 
4 Besucher/Raucher Südost (Gemeinde) besgeso  −  −  −  −  −  −  − 
5 Besucher/Raucher Nordwest (Gemeinde) besgenw  −  −  −  −  −  −  − 
6 Summe 32 31 32 23 23 21 22

Lärmquelle

Normale Nutzung (Gemeindesitzung)

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03
Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG

1 Pkw Fahrt (Privatveranstaltung) pkpr 30,9 29,7 30,9 22,5 21,9 20,2 21,1
2 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 26,8 26,1 27,0 19,7 18,4 14,7 15,8
3 Stellplatz 2 (Privatveranstaltung) stplpr2 27,9 27,0 28,2 18,3 17,2 14,9 16,5
4 Besucher/Raucher Südost (Privatveranstaltungbesprso 27,0 26,5 27,1 6,8 9,8 10,6 14,2
5 Besucher/Raucher Nordwest (Privatveranstaltubesprnw 11,9 13,2 14,8 25,1 36,2 33,3 34,3
6 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 26,8 26,1 27,0 19,7 18,4 14,7 15,8
7 Tür Südwest 1 türsw1 -9,0 -9,3 -9,0 -6,1 8,4 14,9 15,9
8 Tür Südwest 2 türsw2 -10,0 -10,4 -10,2 -5,9 11,4 15,3 16,4
9 Tür Nordwest 1 türnw1 -1,2 -1,9 -0,3 3,6 17,2 14,7 15,7

10 Tür Nordwest 2 türnw2 -1,4 -1,3 -0,2 2,1 17,4 15,1 16,1
11 Tür Nordwest 3 türnw3 20,0 13,0 13,2 23,2 39,4 37,5 38,6
12 Tür Nordwest 4 türnw4 13,4 12,4 12,7 22,0 38,8 37,5 38,6
13 35 34 35 31 43 41 42Summe

Lärmquelle
Teilbeurteilungspegel tags in dB(A)

Privatveranstaltung (Hochzeit, Geburtstag)
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A 5.2.2 Teilpegelanalyse nachts 

 

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9

IO 01.1 IO 01.2 IO 01.2 IO 02.1 IO 02.2 IO 03 IO 03
Bezeichnung Kürzel  EG  EG  1.OG  EG  EG  EG  1.OG

1 Pkw Fahrt (Privatveranstaltung) pkpr 31,2 30,0 31,2 22,8 22,2 20,5 21,4
2 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 26,9 26,2 27,1 19,8 18,5 14,8 15,9
3 Stellplatz 2 (Privatveranstaltung) stplpr2 28,4 27,5 28,7 18,8 17,7 15,4 17,0
4 Besucher/Raucher Südost (Privatveranstaltungbesprso 27,9 27,4 28,0 7,7 10,7 11,5 15,1
5 Besucher/Raucher Nordwest (Privatveranstaltubesprnw 12,8 14,1 15,7 26,0 37,1 34,2 35,2
6 Stellplatz 1 (Privatveranstaltung) stplpr1 26,9 26,2 27,1 19,8 18,5 14,8 15,9
7 Tür Südwest 1 türsw1 -8,1 -8,4 -8,2 -5,3 9,3 15,7 16,7
8 Tür Südwest 2 türsw2 -9,0 -9,5 -9,2 -5,0 12,3 16,2 17,4
9 Tür Nordwest 1 türnw1 -0,3 -1,0 0,6 4,5 18,1 15,6 16,6

10 Tür Nordwest 2 türnw2 -0,5 -0,5 0,7 3,0 18,2 15,9 17,0
11 Tür Nordwest 3 türnw3 -1,1 -8,2 -7,9 2,1 18,3 16,4 17,5
12 Tür Nordwest 4 türnw4 -7,6 -8,6 -8,3 0,9 17,8 16,4 17,6
13 36 35 36 29 38 35 36Summe

Lärmquelle
Teilbeurteilungspegel nachts in dB(A)

Privatveranstaltung (Hochzeit, Geburtstag)


